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1 Anlass 

Der vorliegende Bewertungsbericht ist Teil der Evaluation des Entwicklungsplans für den ländlichen 
Raum in Hessen (EPLR) 2014 bis 2020. Berichtsgegenstand sind die Umsetzung, Ziele und Ergeb-
nisse der Vorhaben der Fördermaßnahme 16.1 Umsetzung der Europäischen Innovationspartner-
schaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“ (EIP-Agri1). Der 
Bericht konzentriert sich auf die EIP-Projekte, die im Rahmen des 1. bis 4. Calls in den Jahren 2015 
bis 2018 bewilligt und zum Zeitpunkt der Berichtslegung teilweise abgeschlossen waren. Der Be-
richt berücksichtigt aber auch die letzten noch laufenden Vorhaben aus den Auswahlverfahren zum 
5. Call im Jahr 2019 und bis hin zum 7. Call aus 2021 (siehe Anhang 2).  

2 Bewertungsaspekte und methodisches Vorgehen 

Die Evaluation folgt den von der EU-KOM vorgegebenen Bewertungsfragen (Common Evaluation 
Questions for Rural Development Programmes 2014–2020 (EU-COM, 2015)). Für die Bewertung 
der EIP-Projektförderung bilden die folgenden zwei Bewertungsfragen die Grundlage.  

Frage 1: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des EPLR die Innova-
tion, die Zusammenarbeit und der Aufbau der Wissensbasis in ländlichen Gebieten geför-
dert? (SPB 1A) 

Frage 2: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des EPLR die Verbin-
dungen zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung und Forstwirtschaft sowie 
Forschung und Innovation, unter anderem mit einem Blick auf ein besseres Umweltma-
nagement und eine bessere Umweltleistung, gefördert? (SPB 1B) 

Da beide Fragen für die gesamte Priorität 1 (SPB 1), und damit für ein breites Spektrum an Förder-
maßnahmen anzuwenden sind, wird der Blick im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme EIP-
Agri auf den eigentlichen Förderzweck der EIP-Projekte gelenkt, nämlich die Initiierung von Inno-
vationsprozessen durch Netzwerkbildung. In Hessen orientiert sich die Bewertung entsprechend 
am Kernziel der Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit 
(RL-IZ), der Zusammenarbeit von Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie weiterer Part-
ner mit der Praxis zur Entwicklung und Umsetzung innovativer Problemlösungen (Eberhardt, 2018). 

Das Bewertungsdesign fokussiert zum einen auf einer Systematisierung der geförderten Innovati-
onen unter Verwendung des in Kapitel 3 dargelegten Innovationsbegriffs des European Evaluation 
Helpdesk. Zum anderen werden die Operationellen Gruppen (OG) als Organisationseinheit (Anzahl 
der Beteiligten, ihre organisatorische Zugehörigkeit) und ihre Zusammenarbeitsprozesse (Arbeits-
stand und Verlauf im Innovationsvorhaben, Zusammenarbeit der OG, Beteiligung an 

                                                      
1  European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability. 
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Rücklaufquote betrug im Durchschnitt 58 % (gesamt n= 73) und lag je nach Erhebungsjahr zwischen 
50 und 65 %.2  

3 Innovationsbegriff in der EIP-Agri  

Seit Beginn der Förderperiode 2013 unterstützt die Europäische Kommission (KOM) den Aufbau 
einer auf die Belange der Agrarwirtschaft ausgerichteten Europäischen Innovationspartnerschaft 
„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-Agri). Wie bei allen europäischen Inno-
vationspartnerschaften steht auch für EIP-Agri die Schaffung und Verbreitung von Innovationen im 
Mittelpunkt. Hieraus leiten sich die Fördergegenstände ab, nämlich die Unterstützung von Innova-
tionsprojekten mit (1) grundsätzlichen Regelungen für OG und (2) deren Aufgaben (VO (EU) Nr. 
1305/2013, Art. 56 und 57). Hinzu kommt (3) der Aufbau eines Europäischen Innovations- und 
Partnerschaftsnetzwerkes sowie (4) die Errichtung eines nationalen Netzwerks für den ländlichen 
Raum (VO (EU) Nr. 1305/2013, Art. 53 und 54)3 (Eberhardt, 2018). 

In der ELER-VO erfolgt weder eine (abschließende) Definition des Innovationsgegenstandes noch 
eine klare Definition des Innovationsbegriffs. Das European Evaluation Helpdesk hat im Hinblick 
auf den Innovationsbegriff nachträglich ausgeführt:  

„Innovation wird oft als eine neue Idee beschrieben, die sich in der Praxis als erfolgreich erweist. 
Eine Innovation kann technischer Art, nichttechnischer Art, organisatorischer oder sozialer Natur 
sein. Innovation kann sich auf neue, aber gleichermaßen auch auf traditionelle Praktiken in einem 
neuen geografischen oder ökologischen Kontext stützen. Die neue Idee kann ein neues Produkt, 
eine neue Praxis, ein neuer Service, Produktionsprozess oder eine neue Organisationsform etc. 
sein. Eine solche neue Idee (Invention) wird nur dann zu einer Innovation, wenn sie eine weite 
Verbreitung erfährt und ihre Nützlichkeit in der Praxis beweist“ (EU-COM, 2017).  

Die vom Helpdesk verwandte Definition greift drei wesentliche Aspekte auf:  

• Es wird darauf hingewiesen, dass keine einheitliche und keine allgemein akzeptierte wis-
senschaftliche Begriffsdefinition für Innovation vorliegt.4 

• Innovation ist immer mit Adaption, Diffusion oder Markteinführung einer Neuerung ver-
bunden (Raffl et al., 2014). Damit geht eine Innovation in Bezug auf das Kriterium Praxisan-
wendung über eine reine Erfindung (Invention) hinaus.  

                                                      
2  2017/2018: Aus den zehn OG des 1. und 2. Calls wurden 56 OG-Mitglieder angeschrieben, 28 antworteten (50 %); 2020 

wurden 38 Mitglieder aus sechs OG angeschrieben, davon haben 24 geantwortet (63 %); 2021 wurden 32 Mitglieder aus 
den fünf OG aus dem 4. Call angeschrieben, 21 haben teilgenommen (65 %).  

3  Auf EU-Ebene wird die Vernetzung der EIP-Akteure durch den EIP-Agri Service Point unterstützt. Die nationale (deutsche) 
Vernetzung obliegt der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS). 

4  Dies bedingt auch, dass Begriffe der Innovationslehre zumindest im deutschen Sprachraum z. T. uneinheitlich verwandt 
werden. 





Umsetzung der EIP – Zwischenbilanz 2021/2022 5 

 
 

Abbildung 1: Phasen im Innovationsprozess 

 

Quelle:  Eigene Darstellung (Eberhardt, 2018). 

Zu beachten ist dabei, dass reale Innovationsprozesse in der Regel komplexer bzw. sehr unter-
schiedlich sein können. Alle Phasen können der Ausgangspunkt von Innovation sein, manche Pha-
sen übersprungen und andere mehrmals durchlaufen werden. Somit bestehen vielfältige Möglich-
keiten und Wechselwirkungen (Fritsch, 2012; Maier und Tödtling, 2002). 

Die Förderung von Innovation ist im EPLR des Landes Hessen bspw. im Querschnittsziel Innovation 
verankert. Ziel des EIP-Agri ist es, die Zusammenarbeit zwischen Agrarforschung und landwirt-
schaftlicher Praxis zu stärken. Hierfür werden die Einrichtung und der Betrieb von OG der EIP ge-
fördert. Im Rahmen der Innovationsförderung wird auf kooperative Projekte unter Einbindung von 
Wirtschaftsakteuren im ländlichen Raum, Universitäten und Forschungseinrichtungen Wert gelegt 
(HMUKLV, 2017). 

Neben EIP-Agri auf Ebene der Bundesländer bestehen auf Bundesebene weitere Förderangebote 
für den Bereich Innovation in der Landwirtschaft, z. B. über die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE), die Deutsche Innovationspartnerschaft (DIP) sowie die Innovationsförderung 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).9  

4 Ausgestaltung und Umsetzung der EIP-Förderung in Hessen 

Übergeordnetes Ziel der EIP-Projektförderung ist die langfristige Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit der Land- und Ernährungswirtschaft unter Beachtung der spezifischen Herausforderungen der 
Landwirtschaft in Hessen. Entsprechend erfolgt eine prioritäre Zuordnung der EIP-Projektförde-
rung zum SPB 2A10 (Verbesserung der Wirtschaftsleistung). Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
durch die EIP-Förderung soll durch „Innovation, Zusammenarbeit und Vernetzung“ erreicht wer-
den. Das EIP-Agri ist deshalb den SPB 1A (…) und 1B (…) zugeordnet worden (Eberhardt, 2018).  

In Hessen waren, bezogen auf die gesamte Förderperiode, bei Programmstart zunächst insgesamt 
4,0 Mio. Euro eingeplant. Nach schrittweisen Aufstockungen in den vorangegangenen fünf Ände-
rungsanträgen stehen nach dem 6. Änderungsantrag 2021 insgesamt 12,05 Mio. Euro für die EIP-

                                                      
9  Dort sind diese und weitere Angebote mit ihren Zielen in einer Übersicht aufgeführt. 
10  Nomenklatur der SPB entsprechend der ELER-VO. 
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4.1 Auswahlverfahren  

Grundsätzlicher Überblick über den Ablauf des Verfahrens 

Die Auswahl einer OG und ihres Innovationsvorhabens erfolgt im Rahmen eines zweistufigen An-
trags- und Auswahlverfahrens. Der Auswahlprozess bei einem Aufruf verläuft wie folgt:  

• Einreichung von Aktionsplänen mit ausführlicher Beschreibung des Vorhabens und des Ko-
operationsvertrages zum festgelegten Stichtag beim IDL, 

• Vorprüfung der eingereichten Aktionspläne nebst Anlagen durch den IDL. Dieser erhält von 
den anderen Mitgliedern der Projektgruppe „Innovation und Zusammenarbeit“ (Bewilli-
gungsbehörde, HMUKLV und Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)) Unterstützung, 
insbesondere von der Bewilligungsbehörde bei förderrechtlichen und verwaltungstechni-
schen Fragestellungen und Aspekten. Die Vorprüfung umfasst auch eine ggf. notwendige 
Ergänzung, Änderung oder ähnliches des Aktionsplanes durch den Antragsteller. 

• Frühkoordinierung mit der DVS und Einholung von fachlichen Stellungnahmen zu den Vor-
haben zur Unterstützung bzw. Absicherung (ca. 1–2 Seiten anhand von Hilfsfragen), je nach 
Art des Vorhabens bei Wissenschaftlern, HMUKLV, LLH sowie ggf. weiteren Organisationen 
(jeweils mindestens eine interne Stellungnahme vom HMUKLV und möglichst zwei externe 
Stellungnahmen, oft auch von Institutionen aus anderen Bundesländern), 

• fachliches Votum durch EIP-Beirat mündet in Einstufung der eingereichten Vorhaben und 
Mitteilung dieser Einschätzung an die Gruppen,  

• Gruppen entscheiden, ob sie einen Antrag stellen, ihr Vorhaben ggf. nachbessern oder auf 
die Antragstellung verzichten: Einreichung vollständiger Förderanträge interessierter Grup-
pen zur Bewilligung.  

• Bewertung des Vorhabens und Ranking auf der Basis der jeweils geltenden Auswahlkrite-
rien, anschließend Mittelzuweisung durch WI-Bank auf der Grundlage des Rankings, danach 
Bewilligung des Vorhabens durch die Bewilligungsstelle oder Ablehnung des Antrages durch 
die Bewilligungsstelle. 

Der EIP-Beirat (Gutachtergremium) setzt sich aus Vertreter:innen der Bewilligungsbehörde (RP-
Gießen), des Fachministeriums sowie Beratung, Forschung/Wissenschaft und Praxis zusammen. 
Drei Akteursgruppen haben darin mit jeweils einer Stimme Stimmrecht (Wissenschaft, Landwirt-
schaft und HMUKLV). IDL, RP Gießen und LLH sind beratende Mitglieder.  

Als Bewilligungsbehörde fungiert das Regierungspräsidium Gießen. Es entscheidet abschließend 
unter anderem auf Grundlage der festgelegten Rankingliste und der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel über die Anträge.  
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Auswahlkriterien und ihre Genese 

Die Bewertung der Anträge erfolgte anhand der in der RL-IZ festgelegten Auswahlkriterien (AWK) 
und dem dazu vorgegebenen Punktwertsystem zu EIP-Agri. Tabelle 1 zeigt, welche Auswahlaspekte 
und Punkte zunächst beim 1. Call und welche Anpassungen danach für die folgenden Calls vorge-
nommen wurden. Der erste Aufruf fokussierte 2015 nur auf drei Aspekte mit zehn AWK: Erstens 
auf die Zusammensetzung der OG, zweitens auf die Themenbereiche der Vorhaben und drittens 
auf die Bewertung der Qualität des Aktionsplans. Von 100 möglichen Punkten musste ein Schwel-
lenwert von 40 erreicht werden. Nach den dabei gemachten Erfahrungen wurde für die folgenden 
Aufrufe der Bewertungsrahmen für die Aktionspläne verfeinert. Die Anzahl der Auswahlkriterien 
wurde erhöht und die Gewichtung zwischen den drei bzw. vier Bereichen verändert. Die inhaltliche 
Bewertung und der voraussichtliche Innovationsgehalt der Vorhaben erhielten größere Relevanz, 
sie werden im Vergleich zu den anderen Aspekten stärker gewichtet.  

Tabelle 1: Auswahlkriterien zu EIP-Agri und Punktwerte im 1. bis 7. Call 

Bereiche der Auswahlkriterien Call 1 Call 1 Call 2 bis 3 Call 2 bis 3 Call 4 bis 7 Call 4 bis 7 

 Anzahl 
AWK 

Maximal 
mögliche 
Punkte 

Anzahl 
AWK 

Maximal 
mögliche 
Punkte 

Anzahl 
AWK 

Maximal 
mögliche 
Punkte 

1) Struktur der OG (einschließ-
lich assoziierte Partner) 2 35 2 25 2 10 

2) Inhaltliche Bewertung des 
Vorhabens 3 15 4 20 9 60 

3) Voraussichtlicher Innovati-
onsgehalt der Ergebnisse - - 3 40 4 80 

4) Qualität des Aktionsplans 5 50 7 35 6 50 

Summe der AWK 10  16 - 21 - 

Maximal mögliche Punkte  
in den vier Bereichen - 100 - 120 - 200 

Schwellenwert Punkte - 40 - 60 - 100 
AWK = Auswahlkriterien 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Basis der RL-IZ in der jeweils gültigen Fassung (April 2015, Juni 2016 und Juni 2018). 

Der voraussichtliche Innovationsgehalt der Ergebnisse eines Vorhabens kam ab dem zweiten Aus-
wahlverfahren mit drei AWK und ab dem 4. Call mit vier AWK zur Anwendung.13 Insgesamt waren 
seit dem 4. Call maximal 200 Punkte möglich, der Schwellenwert betrug 100 Punkte. Der Innovati-
onsgrad konnte anhand von vier Kriterien mit jeweils drei Stufen bewertet werden. Beim Kriterium 
„Geografische Relevanz“ ist zu beachten, dass ein Projektansatz, der in einem Land vielleicht gar 
nicht als Innovation gelten würde, weil es sich dort um eine etablierte Technik/Verfahren etc. han-
delt, in einem anderen Bundesland durchaus eine Innovation darstellen kann. Es kommt daher 

                                                      
13  Neue Kriterien müssen letztendlich vom EIP-Beirat bzw. vom Begleitausschuss beschlossen werden.  
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nicht immer darauf an, ob der Ansatz grundsätzlich neu ist, sondern für das Bundesland / die Re-
gion neu ist (MEN-D, 2017). Tabelle 2 zeigt beispielhaft die Kriterien zum Aspekt „Innovationsgeh-
alt“.  

Tabelle 2: Erweitertes Auswahlkriterium „Voraussichtlicher Innovationsgehalt“ zu Call 4 
bis 7 mit dreistufigen Unterscheidungen  

Kriterium Mögliche Stufen Erreichbare 
Punktzahl 

Umsetzungsorientie-
rung 

- Wenig praxisorientiert 
- überwiegend praxisorientiert 
- ausschließlich praxisorientiert 

5 / 12 / 20 

Geografische  
Relevanz 

- Ist in Deutschland bereits vorhanden (in geringem Umfang), aber noch nicht 
in Hessen 

- In Deutschland gibt es erste, wenige Erfahrungen aber noch nicht in Hessen 
- Ist eine Neuheit oder erhebliche Verbesserung in Deutschland 

5 / 12 / 20 

Einstufung des Risikos 
bzgl. Scheitern des 
Vorhabens 

- Risiko deutlich vorhanden, Einstufung wird als hoch angesehen, ohne  
Risikomanagement 

- Risiko vorhanden, Einstufung wird als erhöht angesehen, Risikomanage-
ment vorhanden (Dokumentation der einzelnen Schritte für möglichen  
Abbruch dargestellt) 

- zusätzlich werden Minimierungsstrategien und Alternativen aufgezeigt  

5 / 12 / 20 

Erwarteter Innovati-
onsgrad bzw.  
innovativer Ansatz 

- Routineinnovation (marginale Verbesserung oder Neuerung) 
- Verbesserungsinnovation (spürbarer, mittelfristiger Wettbewerbsvorteil) 
- Radikalinnovation (Quantensprung) 

5 / 12 / 20 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Basis der überarbeiteten Auswahlkriterien der RL-IZ (Stand: Juni 2018). 

Die Auswahlkriterien und deren Gewichtung wurden so gewählt und nach dem ersten Call weiter 
verfeinert, dass für eine erfolgreiche Beurteilung der Anträge zwangsläufig die spezifischen Her-
ausforderungen in den vier Bereichen der Kriterien (siehe Tabelle 1) berücksichtigt werden konn-
ten. Damit gewährleistet der Verfahrensablauf, dass die ausgewählten EIP-Projekte aus den sieben 
Calls grundsätzlich geeignet sind, einen Beitrag zu den bestehenden Herausforderungen und Prob-
lemen im hessischen Agrarsektor zu leisten.  

Ergebnisse der sieben Auswahlverfahren  

Im Jahr 2015 startete EIP-Agri in Hessen mit dem ersten Förderaufruf. Hierauf folgte inklusive dem 
Jahr 2021 jedes Jahr ein weiterer Aufruf. Tabelle 3 zeigt zu den insgesamt sieben Aufrufen bzw. 
Auswahlverfahren jeweils die Anzahl a) der eingereichten Aktionspläne/Skizzen, b) der Anträge, 
die beim EIP-Beirat eingereicht wurden und c) der Anträge, die positiv vom EIP-Beirat bewertet 
und anschließend von der Bewilligungsstelle bewilligt wurden. 
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Tabelle 3: Eingereichte Aktionspläne und bewilligte Anträge zu EIP-Agri im 1. bis 7. Call  

Call mit  
Bewilligungsjahr 

Eingereichte Aktions-
pläne/ Projektskizzen 

Vorlage beim  
EIP-Beirat  

davon positiv vom Beirat bewertet und 
danach bewilligte EIP-Vorhaben 

 Anzahl Anzahl Anzahl 

1. Call 2015 8 8 7 

2. Call 2016 5 5 3 

3. Call 2017 10 10 6 

4. Call 2018 6 6 5 

5. Call 2019 8 7 5 

6. Call 2020 8 7 5 

7. Call 2021 6 5 3 

Gesamt: 51 48 34 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Basis der Übersicht des RP Gießen zum Zeitraum 2015–2021 (Stand: 15.09.2021). 

Insgesamt 34 bzw. rund 70 % der Anträge, die dem EIP-Beirat vorgelegt wurden, wurden positiv als 
förderungsfähig eingestuft und haben anschließend vom RP Gießen die Bewilligung erhalten. Meh-
rere OG haben nach dem Beirat keinen nachgebesserten Antrag eingereicht und auf die Antrag-
stellung verzichtet, nur wenige haben ihren Aktionsplan bereits vor dem EIP-Beirat zurückgezogen.  

Ergebnisse zu den sieben Calls werden hier beispielhaft anhand der erreichten Gesamtpunktzahl 
berichtet14:  

Die drei Aktionspläne aus der 2. Antragsrunde zeichneten sich durch gute Qualität und hohe Punkt-
werte aus (jeweils über 100 Punkte, bei maximal bis zu 120 möglichen Punkten, siehe auch Ta-
belle 1). In der 3. Antragsrunde erzielte ein Vorhaben über 100 Punkte, die anderen fünf lagen mit 
rund 85 Punkten und mehr weit über dem Schwellenwert (60 Punkte). 

In der 4. bis 7. Antragsrunde erreichten 14 der 18 Vorhaben über 140 Punkte (141–174, bei maxi-
mal bis zu 200 möglichen Punkten), drei weitere lagen mit rund 120 Punkten und mehr deutlich 
über dem Schwellenwert (100 Punkte). Nur ein Vorhaben lag knapp über dieser Mindestgrenze.  

4.2 Geförderte EIP-Vorhaben 

Auf den 1. Call 2015 wurden sieben Vorhaben zu EIP-Agri bewilligt. Die Projekte starteten im Januar 
2016, die letzten Projekte erstreckten sich bis Ende 2019. Das für die 34 OG bewilligte Mittelvolu-
men beträgt insgesamt rund 10,8 Mio. Euro. Die Spannweite bei der geplanten Laufzeit aus den 
sieben Aufrufen erstreckt sich über zweieinhalb bis fünf Jahre. Die geplante Laufzeit der insgesamt 

                                                      
14  Auf ein weiteres Ergebnis der Auswahlverfahren, den „Voraussichtlichen Innovationsgehalt“ der Vorhaben, wird in Ab-

schnitt 5.3 eingegangen.  
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34 Vorhaben beträgt zumeist drei bzw. vier Jahre (Verteilung nach Dauer: unter drei Jahre: vier 
Vorhaben, drei Jahre: zehn Vorhaben, vier Jahre: 15 Vorhaben, fünf Jahre: fünf Vorhaben, siehe An-
hang 2). Die Vorhaben aus dem 6. Aufruf starteten Anfang bis Mitte 2021, hier endet das letzte 
Vorhaben voraussichtlich im Herbst 2024. Die drei Vorhaben aus dem 7. und letzten Aufruf in die-
ser Förderperiode sollen Mitte 2025 enden. Tabelle 4 zeigt zu den sieben Aufrufen (Calls) jeweils 
Kennwerte zu den bewilligten Fördersummen.  

Tabelle 4: Bewilligte Vorhaben aus dem 1. bis 7. Call mit bewilligten Fördersummen  

Call mit  
Bewilligungsjahr 

Bewilligte  
Vorhaben 

Niedrigste  
Fördersumme  
pro Vorhaben 

Höchste  
Fördersumme 
pro Vorhaben 

Mittelwert  
(gerundet) 

Bewilligte  
Gesamtsumme 

 Anzahl Euro Euro Euro Euro 

1. Call 2015 7 105.000 273.000 245.000 1.712.500 

2. Call 2016 3 176.000 267.000 236.000 709.000 

3. Call 2017 6 260.000 277.000 268.000 1.608.000 

4. Call 2018 5 283.000 400.000 363.000 1.815.700 

5. Call 2019 5 339.000 400.000 388.000 1.939.500 

6. Call 2020 5 344.000 400.000 369.000 1.847.300 

7. Call 2021 3 382.000 400.000 394.000 1.182.000 

Gesamt: 34 - - 318.000 10.814.000 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Basis der übersandten Projektliste des RP Gießen (Gesamtüberblick) mit den bewilligten 
Vorhaben 2015–2021 (Stand: Januar 2022). 

Vorhabenbezogen weisen die bewilligten Summen mit aus dem 1. bis 3. Call (Maximum 
277.000 Euro), bei zwei Ausnahmen (Minimum: 105.000 und 176.000 Euro) eine geringe Spanne 
auf (von rund 260.000 bis 277.000 Euro) Diese ist u. a. darauf zurückzuführen, dass in Hessen zu 
Beginn als Obergrenze für Innovationsvorhaben (investive Einzelvorhaben) 200.000 Euro je Vorha-
ben und bis zu 25 % für laufende Geschäftsausgaben vorgegeben waren. Die maximale Summe der 
bewilligten öffentlichen Mittel lag daher bei rund 277.000 Euro je OG. Die durchschnittliche För-
dersumme zu den 16 OG betrug rund 252.000 Euro.  

Ab 2018 war ein höherer zulässiger Gesamtbetrag möglich (Zuwendung je Vorhaben einer OG ma-
ximal 400.000 Euro). Die durchschnittliche Fördersumme zu den 18 OG aus dem 4. bis 7. Call stieg 
daher auf rund 377.000 Euro.  

Bis Ende 2021 waren rund 40 % der bewilligten Mittel an die 34 OG ausgezahlt (rd. 3,910 Mio. von 
10,8 Mio. Euro). Aus den restlichen bewilligten Mitteln in Höhe von 6,3 Mio. Euro erhalten in den 
Jahren 2022 bis 2025 noch 25 der 34 OG Auszahlungen (Gesamtüberblick des RP Gießen, Stand 
24.01.2022, unveröffentlicht).  
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4.3 Zwischenfazit zu Kapitel 4 

Im Hinblick auf die hier in Kapitel 4 dargestellte Förderausgestaltung und Umsetzung in Hessen ist 
festzuhalten:  

• Hessen legte im europäischen und nationalen Vergleich früh den förderrechtlichen und fi-
nanziellen Rahmen für die EIP-Förderung. 

• Die Ausgestaltung der EIP-Förderung und die Auswahl der EIP-Projekte sind kongruent mit 
den europäischen EIP-Zielen. 

• Die gewählten PAK und das Auswahlverfahren sind nach Auffassung des Evaluators zielfüh-
rend und konsequent auf das Förderziel „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und 
Ernährungswirtschaft“ ausgerichtet. Die Bewertung des Innovationspotenzials der Projek-
tidee bedarf einer ausgesprochenen Fachexpertise. Vor diesem Hintergrund wird neben der 
Einbindung des Gutachtergremiums (EIP-Beirat) die Einholung der internen und externen 
fachlichen Stellungnahmen als grundlegend und angemessen bewertet. Positiv ist weiter-
hin die Transparenz des Auswahlprozesses. 

• Die Auswahlkriterien und deren Gewichtung wurden nach den Erfahrungen im 1. Call wei-
terentwickelt und verfeinert. Die Beurteilung der Anträge erfolgte zu Beginn in drei Berei-
chen anhand von nur zehn Kriterien. Ab Call 4 gab es vier Bereiche mit insgesamt 21 Krite-
rien.  

• Die Auswahlkriterien und die Abstufung der möglichen Punkte lassen eine differenzierte 
Bewertung zu. Die Tatsache, dass einzelne Anträge bei einzelnen Unterkriterien nur wenige 
oder keine Punkte erreichten, kann daher als Indikator gewertet werden, dass die Projek-
tauswahlkriterien greifen. Einige Anträge blieben unter dem Schwellenwert bzw. erreichten 
zu wenig Gesamtpunkte, um in ihrem Call erfolgreich sein zu können. 

• Die Anzahl der eingereichten Aktionspläne (insgesamt 51) bei sieben Aufrufen deutet da-
rauf hin, dass großes Interesse und eine hohe Nachfrage am Förderangebot besteht. 

• Die für die Projektförderung im wissenschaftlichen Umfeld in Bezug auf die Anzahl der beim 
IDL eingegangenen Anfragen zu Vorhaben bzw. anschließend die Anzahl der eingereichten 
Förderanträge vergleichsweise gute Annahmequote von über 60 % (34 von 51) hat eine po-
sitive Außenwirkung. Der Aufwand der Antragstellung steht in einem akzeptablen Verhält-
nis zur Wahrscheinlichkeit einer Antragsbewilligung.  

• Die 34 ausgewählten EIP-Projekte aus den sieben Calls sind grundsätzlich geeignet, einen 
Beitrag zu den bestehenden Herausforderungen und Problemen im hessischen Agrarsektor 
zu leisten. 
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5 Inhaltliche Ausrichtung der EIP-Projekte 

5.1 Beitrag der Förderung zum Schwerpunktbereich 2A „Wettbewerbsfähigkeit“ 

Die EIP-Förderung ist dem SPB 2A – Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forst-
wirtschaft – zugeordnet. Für die 16 EIP-Projekte aus Call 1 bis 3 wurde daher bereits im Rahmen 
des ersten Bewertungsberichts (Eberhardt, 2018) geprüft, ob deren inhaltliche Ausrichtung einen 
Bezug zur Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft aufweist. Die Auswertung zeigte, dass alle 16 
Projekte die Bedingung „Wettbewerbsbezug“ erfüllen. Anhang 4 gibt einen ergänzenden Überblick 
zu den abgeschlossenen Projekten und deren Beitrag zu den förderpolitischen Zielen. 

Die Überprüfung der 18 EIP-Projekte aus Call 4 bis 7 erfolgt im Rahmen des aktuellen Berichts. Die 
Grundlage für diese Einschätzung bildeten die Projektbeschreibungen der EIP-Projekte, die Akti-
onspläne und die Internetpräsentationen der Vorhaben. Folgende Projektziele haben z. B. einen 
Bezug zu besserer Wettbewerbsfähigkeit:  

• Einrichtung/Etablierung regionaler Wertschöpfungsketten (Call 4: OG Hanfanbauer Werra-
Meißner, OG Hessenstern, OG ÖkoSaat Hessen; Call 5: OG Pflanzenkohle als Geflügelein-
streu; Call 6: OG Kornsorghum für Hessen) 

• Mostobstanbau in Hessen einführen und Wirtschaftlichkeit nachweisen, Anteil regionaler 
Rohstoffe bei der Produktion von Apfelsaft und Apfelwein erhöhen (OG Apfelland-Initia-
tive) 

• Qualitativ hochwertiges, regionales Gemüse mit ökologischem Mehrwert zu ähnlichen Prei-
sen wie gängiges Gemüse produzieren (OG Mulchgemüse Hessen) 

• Stärkung und Erhalt der Weidetierhaltung durch innovative, anwenderfreundliche und um-
weltverträgliche Methode zum Schutz der Weidetiere (OG Lupus Repel) 

• Verbesserung der Produktivität der Pflanzenproduktion bzw. Futternutzung im Grünland 
(OG Antagio Senecio) 

Auch bei Projekten, bei denen eine bessere Wettbewerbsfähigkeit nicht explizit als Ziel benannt 
worden ist, wird das Bestreben deutlich, die bestehenden Bewirtschaftungs-, Anbau- und Hal-
tungssysteme sowie Wertschöpfungsketten weiterzuentwickeln, sie auf ein höheres Niveau zu 
bringen und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu steigern. Damit zeigt die Aus-
wertung, dass alle 34 Projekte die Bedingung „Wettbewerbsbezug“ erfüllen. 

Nach Abschluss des Innovationsvorhabens der OG Biogemüse (Call 3) nimmt neben dem Haupter-
gebnis, der Aufbau einer regionalen Wertschöpfungskette, die Integration von Menschen mit Be-
einträchtigung eine zentrale Rolle ein. In der entstandenen werteorientierten Kooperation treten 
mehrere Aspekte hervor: Neben regionaler Erzeugung, Beschaffung und Vermarktung kommen zu-
sätzlich soziale Werte zum Tragen. Die OG konnte das regionale Biogemüse-Angebot nachhaltig 
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verbessern und dadurch eine Innovation im landwirtschaftlichen Kontext generieren (15. Newslet-
ter „Innovation und Zusammenarbeit in Hessen“ vom 27.10.2020).  

5.2 Beitrag der Förderung nach Themenbereichen  

Die inhaltliche Ausrichtung der Projekte ist breit (siehe Anhang 2, Übersicht der OG zum 1. bis 
7. Call mit Projekttitel und Leadpartner). Die Selbst-Zuordnung der 34 bewilligten OG zu den sechs 
thematischen Schwerpunkten des EIP-Agri in Hessen ergibt folgende Verteilung (Mehrfachnennun-
gen möglich): Die Mehrzahl der OG hat sich zwei bis vier thematischen Schwerpunkten zugeordnet. 
Die OG hat jedes der angekreuzten Themen schriftlich zu begründen, aus Sicht des Evalautors über-
zeugt nicht jede Begründung. Bei manchen dieser Themenschwerpunkte besteht der Eindruck, 
dass sie strategisch gewählt wurden, um bei der Bewertung des Aktionsplans mit mehr Themen 
besser dazustehen. Tabelle 5 zeigt die Themenschwerpunkten mit der Anzahl der Nennungen 
durch die OG.  

Tabelle 5: Selbsteinstufung der 34 EIP-Projekte zu den sechs Themenschwerpunkten der 
Förderrichtlinien zu EIP-Agri  

Themen Anzahl der OG 

Eindämmung Klimawandel und Anpassung an seine Folgen 25 

Entwicklung effektiver Anbau- und Nutzungsverfahren 25 

Verbesserung der Wertschöpfung landwirtschaftlicher Produkte 16 

Verbesserung der Tierhaltung 9 

Diversifizierung landwirtschaftlicher Aktivitäten 8 

Stärkung der Zusammenarbeit außerhalb von LEADER 8 

Gesamt bei <Mehrfachzählung> <91> 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Basis der Angaben der OG in der Anlage 7 zum jeweiligen Aktionsplan ihrer Projekte.  

Tabelle 6 gibt einen detaillierteren Überblick über die Inhalte der OG. Die meisten Projekte sind 
mehr als einem Thema zuordenbar. Gut erkennbar sind die drei Schwerpunkte „Pflanzenbau“, 
„Wertschöpfungsketten“ und „Beratung/Software/Tools etc.“.  
  



Umsetzung der EIP – Zwischenbilanz 2021/2022 15 

 
 

Tabelle 6: Zuordnung der 34 bewilligten EIP-Projekte aus 1. bis 7. Call zu Themen  

Themen Anzahl der OG 

Pflanzenbau inkl. Obst und Dauerkulturen 20+2 

Regionale Erzeugung / Wertschöpfungsketten / Vermarktung  15 

Beratung, Software, Tools, Technikanwendung, Managementsystem 15+2 

Ökolandbau 8 

Biodiversität 7+1 

Klimaanpassung 6+1 

Boden-/Wasserschutz 6 

Tierwohl 6 

Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz 5+1 

Milch und Grünland 4+1 

Klimaschutz 4 

Geflügel 3 

Rinder 2 

Sonstige Tierarten (Pferde, Schafe, Ziegen, Fische, …) 2 

Bienen 2+1 

Transport, Schlachtung, Verarbeitung 2 

Leguminosen 2 

Bewässerung 1 

Sonstige 3+1 

Gesamt bei Einfach- bzw. <Mehrfachzählung> 34 <112+10> 

Quelle:  DVS (2021). Die Zuordnung zu Call 1 bis 6 erfolgte durch die DVS auf Basis der Projektsteckbriefe der hessischen 
OG: Bei den restlichen drei Projekten aus Call 7 durch den Evaluator (… +10). 

Aus Tabelle 6 geht auch die ungefähre Verteilung der EIP-Vorhaben auf die Schwerpunktbereiche 
hervor: SPB 3A Wertschöpfungsketten (15 Vorhaben), 4A Biodiversität (acht Vorhaben), 4B/C, 5A 
Wasser und Boden (ca. zehn Vorhaben) und 5B-E Klimaschutz/Klimaanpassung (ca. sieben Vorha-
ben).  
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5.3 Beitrag der Förderung im Hinblick auf Innovation 

Die inhaltliche Ausrichtung auf den SPB 2A legt nahe, dass die Förderung auf Produkt-, Prozess- 
oder Konzeptinnovation ausgerichtet ist und die in Kapitel 3 genannten sozialen bzw. organisato-
rischen Innovationen nicht dem Förderfeld angehören.  

Der Innovationsgrad bzw. Innovationsgehalt der 34 Projekte kann Anfang 2022 insgesamt zunächst 
anhand der Bewertungsergebnisse zum „voraussichtlichen Innovationsgehalt“ der Vorhaben in 
den Auswahlverfahren zu den sieben Calls eingeschätzt werden.15  

Call 1 bis Call 3 

Von den 16 Vorhaben aus Call 1 bis Call 3 erreichten über die Hälfte der Projekte einen „sehr ho-
hen“ bzw. „hohen“ Innovationsgrad (Eberhardt, 2018). Die drei Vorhaben im 2. Call haben beim 
Kriterium „Erwarteter Innovationsgrad“ jeweils den mittleren Wert (15 Punkte) von drei möglichen 
Punktzahlen (5/15/25) erhalten. In der 3. Antragsrunde haben von den sechs Aktionsplänen zwei 
diesen mittleren Punktwert und die restlichen vier den unteren Wert erzielt. Der 15-Punkte-Wert 
steht für die Ausprägung „Verbesserungsinnovation (spürbarer, mittelfristiger Wettbewerbsvor-
teil)“, die Punktzahl 5 für „Routineinnovation (marginale Verbesserung oder Neuerung)“. 

Alle sechs Vorhaben des 3. Calls sind überwiegend praxisorientiert (mehrere Landwirte/Primärer-
zeuger, Feldversuche). Die geografische Relevanz geht bei fünf Vorhaben über Hessen hinaus. Der 
Innovationsgrad ist bei fünf Vorhaben als Verbesserungsinnovation (spürbarer, mittelfristiger 
Wettbewerbsvorteil, 15 Punkte) und einmal als Routineinnovation (5 Punkte) eingeschätzt worden 
(Eberhardt, 2018). 

Nach Ablauf der Vorhaben aus Call 1 bis 3 hatte der Evaluator Anfang 2022 den IDL in Hessen ge-
beten, anhand einer dreistufigen Skala eine Einschätzung zum erreichten Innovationsgehalt/-grad 
in den 16 Projekten abzugeben: Drei Projekte haben demnach die Erwartungen übertroffen (++), 
neun Projekte die Erwartungen erfüllt (+) und vier Projekte die Erwartungen nur bedingt erfüllt (0).  

Call 4 bis Call 7 

Ab Call 4 kamen im Hinblick auf den voraussichtlichen Innovationsgehalt der Ergebnisse eines Vor-
habens vier Auswahlkriterien statt zuvor drei zur Anwendung. Abbildung 2 zeigt zu den 18 bewil-
ligten Vorhaben deren Verteilung auf die drei Stufen dieser vier Kriterien (S1 bis S3 mit Punktzahlen 
(5/12/20)) (Details zu den drei Stufen zeigt Tabelle 2 in Abschnitt 4.1): 

• Bei der „Umsetzungsorientierung“ wird eine hohe Praxisorientierung bescheinigt: Jeweils 
die Hälfte der Vorhaben sind „überwiegend praxisorientiert“ bzw. „ausschließlich praxisori-
entiert“.  

                                                      
15  Die Bewertungsgrundlage des „voraussichtlichen Innovationsgehaltes“ im Rahmen der sieben Calls ist in Abschnitt 4.1, 

Auswahlverfahren, beschrieben.  
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• Im Hinblick auf die „Geografische Relevanz“ beinhalten 13 Vorhaben bundesweit „eine 
Neuheit/Verbesserung in Deutschland“, für drei weitere gibt es „in Deutschland erste, we-
nige Erfahrungen, aber noch nicht in Hessen“ und für die restlichen zwei gilt „in Deutsch-
land bereits vorhanden (in geringem Umfang) aber noch nicht in Hessen“. 

• Das Risiko bzw. Scheitern eines Vorhabens wird bei vier Vorhaben als hoch angesehen 
(deutlich vorhanden), weil der Aktionsplan kein Risikomanagement vorsieht (Stufe 1). Bei 
sieben Vorhaben besteht ein gewisses Risiko, allerdings sind zum Risikomanagement ein-
zelne Schritte für einen möglichen Abbruch des Vorhabens aufgezeigt (Stufe 2). Bei den 
restlichen sieben Vorhaben werden zusätzlich Minimierungsstrategien und Alternativen 
mit dargestellt (Stufe 3).  

• Der Innovationsgrad wird bei den 18 Vorhaben einmal als Radikalinnovation (Quanten-
sprung, Stufe 3), 13 mal als Verbesserungsinnovation (spürbarer, mittelfristiger Wettbe-
werbsvorteil, Stufe 2) und viermal als Routineinnovation (marginale Neuerung, Stufe 1) ein-
geschätzt. 

Abbildung 2: Einstufung der 18 bewilligten Vorhaben aus Call 4 bis 7 im Hinblick auf ihren 
„voraussichtlichen Innovationsgehalt“ anhand der vier Auswahlkriterien 

 
Hinweis: Weitere Einzelheiten zu den vier Auswahlkriterien zeigt Tabelle 2 in Abschnitt 4.1. 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Basis der Bewertungsergebnisse zu den 18 Vorhaben in Call 4 bis Call 7.  

Zwei der 18 Vorhaben haben bei drei Auswahlkriterien die Höchstpunktzahl (20 Punkte) erreicht, 
zehn weitere Vorhaben erzielen die Höchststufe bei zwei Kriterien und vier Vorhaben zumindest 
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bei einem Kriterium. Nur zwei Vorhaben haben bei keinem der vier Kriterien zum Innovationsgeh-
alt eine Höchstpunktzahl erhalten.  

Weil die Abschlussberichte und erreichten Ergebnisse zu einigen Vorhaben aus Call 1 bis 3 noch 
ausstehen (Stand: Dezember 2021) und sich die geplante Laufzeit der Vorhaben aus Call 4 bis 7 bis 
in die Folgejahre erstreckt (siehe Anhang 2, zum Teil bis Juni 2025), kann nach jetzigem Kenntnis- 
und Bewertungsstand konstatiert werden: Über die Hälfte der Projekte aus Call 1 bis 3 und über 
drei Viertel der Projekte aus Call 4 bis 7 weisen einen „sehr hohen“ bzw. „hohen“ Innovationsgrad 
auf.  

Auf die inhaltliche Breite der Projekte ist bereits eingegangen worden (Abschnitt 5.2 bzw. An-
hang 2, Übersicht der 34 OG mit Projekttitel). Abschließend erfolgt eine Abschätzung zum Innova-
tionstyp anhand der in Abschnitt 3 beschriebenen vier Formen (Produkt-Innovation, Prozess- und 
Verfahrensinnovation, Konzept-/Organisatorische Innovation und Soziale Innovation).  

Die inhaltliche Ausrichtung auf den SPB 2A legt nahe, dass eine Ausrichtung der Förderung auf Pro-
dukt-, Prozess- oder Verfahrensinnovation erfolgt und die in Kapitel 3 genannten sozialen bzw. 
organisatorischen Innovationen nicht dem Förderfeld angehören. Alle 34 bewilligten Projekte aus 
dem 1. bis 7. Call fokussieren auf Prozess- bzw. Verfahrensinnovation. Zwei Projekte stellen eine 
Ausnahme dar, weil sie eine Kombination aus Produkt-Innovation- und Prozess-/Verfahrensinno-
vation beinhalten. Die im Projekt „Hessischer Hofkäse“ (Call 3) vorgenommene „Entwicklung einer 
Käsefehlerdatenbank zur Verbesserung der Handwerklichen Milchverarbeitung in Hofkäsereien“ 
stellt auch eine Produktinnovation dar, die aber letztendlich zu verbesserter Einsatzeffizienz führt 
und damit wiederum die Verarbeitung bzw. das Herstellungsverfahren verbessert (Eberhardt, 
2018). Das im Projekt „Tierwohl Milchvieh Hessen“ (Call 5) geplante „Tierwohl-Tool-Milchvieh“ soll 
zur Praxistauglichkeit für die betrieblich vorgeschriebene Eigenkontrolle, die Überprüfung, Anpas-
sung und Erprobung der Tierwohlkriterien/-indikatoren geführt werden. Es soll ein als Download 
frei verfügbares Excel-Beratungstool für die Beratung und Praxis entstehen. Das Tool käme zu-
nächst auch einer Produktinnovation gleich, die letztendlich die Tierwohl-Situation sowie die Hal-
tungs- und Managementbedingungen, d. h. Prozess bzw. Verfahren, verbessern soll. Kein EIP-Pro-
jekt ist auf die Patentierung einer Innovation ausgerichtet. 

5.4 Zwischenfazit zu Kapitel 5 

Die EIP-Förderung ist dem SPB 2A – Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forst-
wirtschaft – zugeordnet. Die Auswertung zeigt, dass alle 34 Projekte die Bedingung „Wettbewerbs-
bezug“ erfüllen. Auch bei Projekten, bei denen eine bessere Wettbewerbsfähigkeit nicht explizit 
das vorrangige Ziel ist, wird das Bestreben deutlich, die bestehenden Bewirtschaftungs-, Anbau- 
und Haltungssysteme sowie Wertschöpfungsketten weiterzuentwickeln, sie auf ein höheres Ni-
veau zu bringen und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu steigern. Gut erkennbar 
sind drei Schwerpunkte bei Themenbereichen: „Pflanzenbau“, „Wertschöpfungsketten“ und 
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„Beratung/Software/Tools etc.“. Darüber hinaus haben ungefähr 15 bis 20 EIP-Vorhaben Berüh-
rungspunkte mit den umweltbezogenen Schwerpunktbereichen Biodiversität (SPB 4A), Was-
ser und Boden (SPB 4B/C/5A) und Klima (SPB 5B-E).  

Der Innovationsgrad bzw. Innovationsgehalt der 34 Projekte ist anhand der Bewertungsergebnisse 
aus den Auswahlverfahren zum „voraussichtlichen Innovationsgehalt“ zu den sieben Calls berichtet 
worden. Danach weisen über die Hälfte der Projekte aus Call 1 bis 3 und über drei Viertel der Pro-
jekte aus Call 4 bis 7 einen „sehr hohen“ bzw. „hohen“ Innovationsgrad auf. Alle 34 Vorhaben wei-
sen hohe Praxisrelevanz auf, da Bedarfe der Praxis im Zentrum der Innovationsidee stehen. Sämt-
liche Projekte aus dem 1. bis 7. Call fokussieren auf Prozess- bzw. Verfahrensinnovation. Zwei Pro-
jekte stellen eine Ausnahme dar, weil sie eine Kombination aus Produkt-Innovation- und Prozess-/ 
Verfahrensinnovation beinhalten. 

6 Ergebnisse und Zielerreichung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse und die Zielerreichung für 15 der 34 geförderten EIP-Vor-
haben dargestellt. Für die übrigen 19 EIP-Vorhaben lagen zum Zeitpunkt der Berichtslegung keine 
Abschlussberichte vor, da die Vorhaben überwiegend noch nicht beendet waren.  

Als Grundlage dienen die 15 Abschlussberichte aus Call 1 bis 3. Der Umfang dieser Berichte ist mit 
21 bis maximal 105 Seiten sehr unterschiedlich (Mittelwert: 48 Seiten). Die Endberichte zu den 
ersten Vorhaben in den Bundesländern weisen zumeist eine ähnliche, aber keine einheitliche Glie-
derung auf. Um die Ergebnisaufbereitung bzw. -darstellung zu vereinheitlichen, wurde zusammen 
mit der DVS eine Berichtsstruktur entwickelt und festgelegt, die in Hessen ab dem 2. Call für die 
Endberichte zugrunde gelegt wurde.16  

6.1 Ergebnisse der EIP-Vorhaben  

Da Innovationsförderung schon vom Grundsatz her zukunftsorientiert ist und die Förderung sich 
auf wenige Einzelprojekte beschränkt, sind messbare (positive) Effekte, z. B. auf die Wettbewerbs-
fähigkeit des Agrarsektors während der Projektlaufzeit bzw. der Förderperiode, nicht zu erwarten.17 
Hervorzuheben ist, dass negative Effekte im herkömmlichen Sinne auszuschließen sind. Dies be-
gründet sich darin, dass EIP-Projekte zwar auch ohne positives Ergebnis enden können, dieses ist 

                                                      
16  Die hier berichteten Projektresultate basieren in der Regel auf drei vorgegebenen Abschnitten der Endberichte: Ab-

schnitt 2. Verlauf des Vorhabens, Abschnitt 3. Ergebnisse und Zielerreichung und Abschnitt 4. Ergebnisverwertung, Kom-
munikation und Verstetigung.  

17  Zur Verbesserung der Wirtschaftsleistung sollen mittel- bis langfristig die Europäischen Innovationspartnerschaften bei-
tragen. Aus diesem Grund ist auch die Einrichtung und der Betrieb von Operationellen Gruppen (OG) der EIP primär dem 
Schwerpunktbereich 2a) zugeordnet (HMUKLV, 2017, S. 138) 
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• Arbeitsbereich „Absatz erschließen“ wurde bei der Planung des Vorhabens vollkommen un-
terschätzt. Der Aufbau einer Wertschöpfungskette bedeutete eine enorme Herausforde-
rung und klappte nicht auf Anhieb (OG Biogemüse). 

Die Arbeiten zu jeweils geltenden Rechtgrundlagen bzw. Klärung der Schnittstellen zwischen 
Rechtsbereichen hatten bei zwei Vorhaben einen Umfang, der weit über den geplanten Arbeits-
aufwand hinausging (OG Getreidepopulationen und OG Extrawurst). In einem weiteren Fall er-
schweren die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen die Umsetzung in die Praxis (OG Qua-
litätssicherung im Brotweizenbau).  

Positiv hervorzuheben ist, dass es den OG im Fall von Abweichungen gegenüber der Vorhabenpla-
nung per Änderungsantrag bei der Bewilligungsstelle ermöglicht wurde, ihre Projektpläne anzu-
passen und damit bei begründetem Bedarf ein flexibles Vorgehen erfolgen konnte (z. B. OG Hessi-
scher Hofkäse).  

In den Abschlussberichten wird auch darauf eingegangen, ob die Ergebnisse auf andere Situationen 
und Regionen übertragbar sind – z. B. von OG GeWeKom und von OG HEFU-Soja (siehe Anhang 5). 
Bei zwei Projekten (OG Qualitätssicherung im Brotweizenanbau; OG Soziale Landwirtschaft) 
könnte es nach den Angaben in den Endberichten zu einem Folgeprojekt kommen (siehe An-
hang 5).  

6.2 Dissemination von Projektergebnissen  

Für die OG besteht grundsätzlich ein Publikationsgebot für die in ihrem EIP-Vorhaben gewonnenen 
Ergebnisse, insbesondere über das nationale EIP-Netzwerk (Nr. 4.6 der RL-IZ in Hessen). Diesem 
wird u. a. über die Veröffentlichung der EIP-Abschlussberichte und Merkblätter für die Praxis auf 
der Homepage der Deutschen Vernetzungsstelle (DVS) und des HMUKLV nachgekommen.18  

Für den Ergebnistransfer sind die sogenannten Praxisblätter eine wichtige Grundlage: Diese „Merk-
blätter für die Praxis“, Zweiseiter mit Bildern und Links zu weiteren Informationen, fassen in leicht 
verständlicher Sprache das Wesentliche zusammen (Rocha, 2019), bspw. Projektziele, Projekter-
gebnisse und Empfehlungen für die Praxis. Im Durchschnitt enthalten die Merkblätter zu den ab-
geschlossenen hessischen Projekten aufgrund der Erfahrungen und gewonnenen Ergebnisse bei 
der Projektdurchführung rund fünf Empfehlungen zum jeweiligen Projektthema (Spannbreite: zwei 
bis neun). 

Die gebündelte Kurzvorstellung der Projekte auf der nationalen und hessischen Homepage hat eine 
große Breitenwirkung und erleichtert den Einblick in die Projekte eines Bundeslandes und ihre 

                                                      
18 Siehe z. B. https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/agrar-umwelt/eip-agri/eip-projekt-datenbank.de  

https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/agrar-umwelt/eip-agri/eip-projekt-datenbank.de
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gefertigt (siehe Anhang 6). Die Summe der Publikationsformate pro Projekt hängt nur bedingt von 
der institutionellen Zugehörigkeit der Leadpartner ab, tendenziell haben Universitäten/Hochschu-
len/Forschungseinrichtungen eine höhere Anzahl von wissenschaftlichen Publikationen und Teil-
nahmen an Veranstaltungen zu verzeichnen (Mittelwert: 14). Es gibt jedoch auch zwei Projekte mit 
kleineren Leadpartnern (Die Landforscher / Büro für Agrar- und Regionalentwicklung (OG Extra-
wurst) bzw. Dottenfelder Bio Saat GmbH (OG Getreidepopulationen)), die jeweils eine höhere 
überdurchschnittliche Summe erreichen (Wert von über 40). 

Auf Aussagen zur „Weiteren Zusammenarbeit der OG nach Projektende“ in den Abschlussberich-
ten der OG aus Call 1 bis 3 wird hier im Abschnitt 7.3 „Beteiligung der Praxis in den OG“ eingegan-
gen.  

6.3 Erkenntnisse für zukünftige Prozesse der Zusammenarbeit 

Die EIP-Förderung wurde zu Beginn der Förderperiode neu eingeführt. Die beteiligten Akteure 
mussten erst Erfahrungen sammeln, wie die Prozesse der Zusammenarbeit inhaltlich und im Kon-
text der ELER-Förderung optimal umzusetzen sind. Das galt sowohl für die OG, für den Innovati-
onsdienstleister (siehe Kapitel 8) als auch für die umsetzende Verwaltung (siehe Kapitel 9). 

„Erfolgsfaktoren und Tipps für neue Gruppen“ sind ein wichtiger vorgegebener Abschnitt im 
„Merkblatt für die Praxis“, das von den OG für den Ergebnistransfer ihres Projektes zu erstellen ist. 
Die „Erfolgsfaktoren und Tipps für neue Gruppen“ sind generell für viele Akteure und an EIP-Agri 
hilfreich und beachtenswert. Tabelle 8 zeigt einige Beispiele dieser Erfolgsfaktoren und Tipps, die 
grundsätzlich für jede neue Gruppe von Interesse sein sollten:  
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6.4 Zwischenfazit zu Kapitel 6 

Die in den Endberichten dargelegten Projektergebnisse dokumentieren die breite inhaltliche Aus-
richtung der Innovationen der geförderten EIP-Projekte. Alle EIP-Projekte erbringen Lösungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten zu Problemen des Agrarsektors und dessen Weiterentwicklung. Die 
Auswertung der Abschlussberichte belegt, dass im Hinblick auf „Erreichung der Ziele des Vorha-
bens“ alle Projekte ihre Ziele im Wesentlichen erreicht haben. Im Hinblick auf die Zielerreichung 
werden auch etwaige Abweichungen zwischen dem Projektplan und den Ergebnissen sowie (noch) 
bestehende Einschränkungen und weitere Entwicklungsmöglichkeiten thematisiert. Von einem 
grundsätzlichen Scheitern einer Innovationsidee wird in keinem Fall berichtet.  

Mehrere OG berichten zum „Verlauf des Vorhabens“ Abweichungen bzw. Änderungen gegenüber 
den ursprünglich im Aktionsplan dargelegten Arbeitspaketen. Positiv hervorzuheben ist, dass es 
den OG im Falle von Abweichungen gegenüber der Vorhabenplanung per Änderungsantrag bei der 
Bewilligungsstelle ermöglicht wurde, ihre Projektpläne anzupassen und damit bei begründetem 
Bedarf ein flexibles Vorgehen erfolgen konnte. 

Die Auswertung der 15 Abschlussberichte dokumentiert ein breites Spektrum an Publikationsfor-
maten, die die Akteure in den OG wählen, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterschiedliche 
Adressaten im gesamten Bundesgebiet und ggf. darüber hinaus zu erreichen: Der Wissens- und 
Innovationstransfer in die Praxis hat bereits während der Projektlaufzeit begonnen. Einzelne Er-
gebnisse aus den hessischen Vorhaben wurden in Vorträgen und Artikeln in Fachblättern zu Land-
wirtschaft und Gartenbau an die Praxis kommuniziert. Es gab außerdem einige TV- und Rundfunk-
beiträge sowie über 25 Bachelor-/Masterarbeiten oder Dissertationen. Nach Abschluss der Pro-
jekte werden die (End-)Ergebnisse der Öffentlichkeit zumeist in Vorträgen auf Fachtagungen, in 
Publikationen, auf Messen, auf Feldtagen mit Landwirten und Beratungskräften, auf internen und 
öffentlichen Veranstaltungen der OG vorgestellt. Einige OG nutzen auch die Homepage beteiligter 
Forschungseinrichtungen und Leadpartner. Zu einigen Vorhaben existieren auch Broschüren oder 
Kurzfilme mit wesentlichen Ergebnissen und Empfehlungen für die landwirtschaftliche Praxis. Die 
Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass diese Disseminationsformate eine breite, an verschie-
dene Zielgruppen gerichtete Ergebnisverwertung der Projektergebnisse verfolgen. Wesentlich 
dazu beitragen: das Publikationsgebot der EIP-Projekte, die aktive Unterstützung der OG durch den 
Innovationsdienstleister und verschiedene Homepages als zentrale Informationsmedium zu EIP-
Agri (z. B. der DVS und des HMUKLV). Gleiches gilt für die Disseminationsformate der Wissen-
schafts-/Forschungseinrichtungen und landwirtschaftlichen Beratungsinstitutionen.  

Erkenntnisse für zukünftige Zusammenarbeitsprozesse liefern die „Erfolgsfaktoren und Tipps für 
neue Gruppen“. Dies ist ein wichtiger vorgegebener Abschnitt im „Merkblatt für die Praxis“, wel-
ches die OG für den Ergebnistransfer ihres Projektes zu erstellen haben.  
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7 Zusammenarbeit in den Operationellen Gruppen 

7.1 Akteurskonstellation in den OG 

Akteure einer OG können Mitglieder oder assoziierte Partner einer OG sein. Die personelle Zusam-
mensetzung der OG wird seit dem 1. Call durch zwei Vorgaben in der Richtlinie gesteuert (HMUKLV, 
2015 und 2018): (1) eine OG muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen, davon mindestens 
ein Unternehmen der landwirtschaftlichen Primärproduktion, (2) die Mitglieder einer OG können 
folgenden Funktionsbereichen angehören:  

• Unternehmen der landwirtschaftlichen Primärproduktion,  

• Unternehmen des vor- und nachgelagerten Bereichs der Landwirtschaft,  

• Forschungs- und Versuchseinrichtungen,  

• landwirtschaftliche Beratungs- und Dienstleistungseinrichtungen,  

• Verbände, berufsständische Organisationen und Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

Insgesamt sind an den 34 EIP-Projekten aus den sieben Calls rund 350 Akteure beteiligt, darunter 
rund 270 Mitglieder und über 80 assoziierte Partner. Dies entspricht im Durchschnitt etwa acht 
Mitgliedern pro OG (mit assoziierten Partnern etwa zehn Akteure pro OG). Die kleinste OG hatte 
drei, die größte 14 Mitglieder. Eine deutliche Mehrheit dieser Mitglieder stammt aus Hessen, im 
3. Call waren es z. B. fast 90 %, im letzten Call über 95 %. Unter den assoziierten Partnern ist der 
Anteil der Akteure, die in Hessen ansässig sind, niedriger (rund zwei Drittel). Tabelle 9 zeigt die 
Verteilung der beteiligten Akteure (Mitglieder und assoziierte Partner) zu allen OG.  

Tabelle 9: Art und Verteilung der beteiligten Mitglieder in den 34 OG im 1. bis 7. Call  

Art des Akteurs  
Anzahl 

Akteure 
Anteil  

Akteure  
(gerundet in %) 

<1> Landwirtschaftliche Unternehmen der Ur-/Primärproduktion 141 40 

<2> Unternehmen der Verarbeitung/Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte 60 17 

<3> Unternehmen des vor- und nachgelagerten Bereichs der Landwirtschaft 26 7 

<4> Forschungs- und Versuchseinrichtungen 59 17 

<5> Beratungs- u. Dienstleistungseinrichtungen 40 12 

<6> Verbände, Vereine, landw. Organisationen, Körperschaften des öffentl. Rechts 24 7 

Gesamtanzahl der Akteure bei Mehrfachzählung  
(einige waren innerhalb ihrer OG mehreren Funktionsbereichen zugeordnet) 

350 100 

n = 271 in 34 OG. 

Quelle:  Eigene Darstellung auf Basis der Anlage 2 zu den Aktionsplänen der OG.  
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Die EIP-Projekte mit hoher Beteiligung landwirtschaftlicher Praktiker (hier: mindestens sieben Er-
zeuger landwirtschaftlicher Erzeugnisse bzw. Unternehmen der Primärproduktion) sind im 1. Call 
z. B. OG Biohuhn (sieben Betriebe), im 4. Call OG Hanfanbauer (neun Betriebe), im 5. Call OG 
Mulchgemüse (sieben Betriebe) und im 7. Call OG Antagio Senecio (acht Betriebe). Daneben gibt 
es acht Projekte mit fünf bzw. sechs Betrieben (siehe auch Tabelle 9 und Übersicht in Anhang 8). 

Ein weiterer Aspekt aus den Befragungen der OG aus dem 1. bis 4. Call gibt Hinweise auf die Ein-
bindung der Praxispartner (siehe Item 7 in Frage 1 der Befragung der OG, Anhang 3). 90 % der 
befragten Leadpartner und OG-Mitglieder antworteten, dass in ihrer OG die Praxispartner ausrei-
chend in das Projekt eingebunden werden.  

Veränderungen in der Zusammensetzung der OG nach der Bewilligung  

In Call 1 und 2 gab es in zwei OG einen Wechsel von Akteuren. In Call 3 und 4 erfolgte bei sechs der 
elf OG nach der Bewilligung eine Änderung in der Zusammensetzung der OG. Somit gaben im Rah-
men der OG Befragung insgesamt acht der Leadpartner an, dass in der Zusammensetzung der OG 
nach der Bewilligung ihres Vorhabens eine Veränderung notwendig war (siehe Frage 7, Anhang 3). 
Einen Grund hat nur die OG Apfelland-Initiative benannt: „Es wurden weitere Landwirte und asso-
ziierte Partner in das Projekt aufgenommen.“  

Rechtsform der OG 

Die Rechtsform für eine OG ist für die Mitglieder frei wählbar (Nr. 4.3 der RL-IZ). Bei Antragstellung 
hatten gemäß ihren Aktionsplänen alle 16 OG einen Kooperationsvertrag als Grundlage für den 
Zusammenschluss abgeschlossen, davon hatten sich 14 OG für eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR), und jeweils eine OG für die Rechtsform Projektgenossenschaft (eG) bzw. gemeinnüt-
zige Unternehmergesellschaft (gUG) entschieden. Zwei OG planten ihre Zusammenarbeit ohne ei-
nen gesellschaftlichen Zusammenschluss (siehe Anhang 8). 

7.2 Funktionsfähigkeit der OG 

Die Befragung der 21 Vorhaben der Calls 1 bis 4 hatte auch das Ziel, Einblicke in die Funktionsfä-
higkeit der OG zu erhalten. Dazu konnten in den Befragungen 2020 und 2021 vier Fragen beant-
wortet werden (siehe Frage 2 bis Frage 5, Anhang 3). Dabei ging es u. a. um die Bewertung der 
Größe der eigenen OG im Hinblick auf eine gute Arbeitsfähigkeit. Die kleinste dieser OG hat insge-
samt drei Mitglieder, die größte 14 (Durchschnittswert 7,5), inklusive der assoziierten Partner sind 
es bis zu 25 Akteure (OG Hanfanbau).  

Abbildung 3 zeigt folgendes Ergebnis: Rund 82 % der Befragten empfinden die Größe ihrer OG als 
„genau richtig“. Für rund 15 % (elf Befragte) ist ihre OG „eher zu groß“ (darunter fünf Leadpartner 
mit sieben (dreimal), neun bzw. zehn Mitgliedern pro OG). Nur zwei Befragte aus Call 3 bzw. 4 hal-
ten ihre OG für „eher zu klein“. Die Anteile in den beiden Befragungen 2017/2018 und 2020/2021 
liegen jeweils nah beieinander. 
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Abbildung 3: Wie schätzen Sie die Größe der OG für eine gute Arbeitsfähigkeit ein? 

 
n = 73 
Quelle:  Eigene Darstellung; Daten: eigene Befragungen der OG 2017/2018 (n= 28) und 2020/2021 (n= 45) in Hessen.  

Außerdem ging es um die Bewertung der Zufriedenheit mit dem bisherigen Verlauf/Entwicklungs-
prozess in der OG. Abbildung 4 zeigt den Grad der Zufriedenheit der OG-Mitglieder mit dem bishe-
rigen Verlauf/Entwicklungsprozess in ihrer OG an. Zum Befragungszeitpunkt, etwa zwei Jahre nach 
Projektstart und rund ein bis zwei Jahre vor Ende der vorgesehenen dreijährigen Laufzeit, über-
wiegt sehr deutlich die Zufriedenheit (Stufe 1 bis 3). Rund 97 % der befragten Mitglieder sind zu-
frieden, darunter alle Leadpartner. Nur zwei Befragte sind nicht zufrieden (Stufe 5). Die Werte in 
den beiden Befragungen 2017/2018 (Call 1 und 2) und 2020/2021 (Call 3 und 4) unterscheiden sich 
nur geringfügig (z. B. bei Stufe 1 und 2: 78 % zu 77 %).  
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Abbildung 4: Wie zufrieden sind sie zurzeit mit dem bisherigen Verlauf/Entwicklungsprozess in 
Ihrer OG insgesamt? 

 
n = 73 
Quelle:  Eigene Darstellung; Daten: eigene Befragungen der OG 2017/2018 und 2020/2021 in Hessen.  

In der dritten Frage waren insgesamt neun vorgegebene Aussagen zur Arbeit in der OG zu bewer-
ten. Abbildung 5 zeigt diese Aspekte. Zu allen Aspekten gibt es ein durchweg sehr positives Bild in 
den vier Calls. Besonders positiv eingeschätzt werden – wie bereits in der Befragung zu Call 1 und 
2 dargestellt (Eberhardt, 2018) – mit über 90 % und mehr Zustimmung (Stufe 1 und 2) bspw.: 

• die vertrauensvolle Atmosphäre,  

• die Möglichkeit, Probleme ansprechen zu können,  

• dass das Vorhaben der OG als Ganzes im Vordergrund steht. 

Drei weitere Aspekte erreichen mit rund 85 % ebenfalls eine positive Bewertung (Bisherige Zusam-
menarbeit in der OG ist zufriedenstellend. Mit Konflikten wird konstruktiv umgegangen. OG verfügt 
über die notwendigen Kompetenzen zur Realisierung des Projekts). Etwas schwächer, aber den-
noch durchaus positiv (mit über 70 % Zustimmung) wird das Engagement aller Mitglieder bei der 
Realisierung des Projektes gewertet. Nur vereinzelt wird angegeben, dass die Aussagen nicht zu-
treffen, bzw. einige Befragte hatten bei manchen Aspekten weniger Einblick in die Arbeit ihrer OG 
und gaben an, es nicht einschätzen zu können. Auch bei dieser Frage gibt es keine großen Verän-
derungen bei den Angaben der Befragten, allerdings wird der Aspekt „Bisherige Zusammenarbeit 
in der OG ist zufriedenstellend“ von den OG aus Call 3 und 4 schwächer bewertet als in der voran-
gegangen Befragung (%-Wert zu Stufe 1 von rund 72 % auf rund 60 % gesunken).  
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Abbildung 5: Bewertung verschiedener Aspekte zur Arbeit in der OG 

 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten: eigene Befragungen der OG 2017/2018 und 2020/2021 in Hessen.  

7.3 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Projektarbeit der OG  

In den Befragungen 2020 und 2021 gab es zwei Fragen zum Einfluss der Corona-Pandemie auf die 
Projektarbeit (siehe Frage 14 und Frage 15, Anhang 3). Es wurde erfragt, ob durch die Corona-Pan-
demie Hürden bei der Projektarbeit auftreten, ggf. deren Benennung und abschließend, ob daraus 
bereits Risiken für die Durchführung absehbar sind. Abbildung 6 zeigt jeweils die Befragungsergeb-
nisse zu den beiden Fragen.  
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Abbildung 6: Einschätzung der befragten Akteure der OG aus Call 3 (Mitte 2020) und Call 4 
(Mitte 2021) 

 
Quelle:  Eigene Darstellung; Daten: eigene Befragungen der OG im Juni 2020 (n=24) und Juni/Juli 2021 (n=21) in Hessen.  

In der Befragung 2020 ging jeweils etwa die Hälfte der befragten Akteure aus Call 3 von „prakti-
schen“ bzw. „kommunikativen Hürden“ in ihrer OG infolge der Corona-Krise aus, über ein Viertel 
wies auch auf „administrative Hürden“ hin. Unter den Befragten aus Call 4 waren 2021 diese An-
teile deutlich niedriger (unter 25 % bzw. unter 10 %).  

2020 gaben fast alle Leadpartner (fünf von sechs) „kommunikative Hürden“ an, die Mitglieder der 
OG empfanden dies weniger deutlich. Jeweils die Hälfte der Leadpartner (drei von sechs) wies auch 
auf „praktische“ bzw. „administrative Hürden“ hin (Eberhardt, 2018). 2021 antwortete erfreuli-
cherweise keiner der Befragten mit einem „Ja“ (Stufe 1) zu den drei möglichen Hürden.  

Antwortbeispiele aus 2020 betrafen zum einen die erschwerte Verwaltungsarbeit bzw. Kommuni-
kation mit der Bewilligungsstelle („kein persönliches Vorsprechen in der Bewilligungsstelle mög-
lich, das erschwert die Bearbeitung der Verwendungsnachweise bei speziellen Problemen“). We-
sentlich häufiger benannt und schwerwiegender für den Projekterfolg erscheinen die folgenden 
Antworten zur Projektarbeit/-durchführung und Kommunikation in den OG:  

• Keine physischen Treffen möglich, dadurch kein guter Abschluss des Projektes möglich. 

• Treffen sind schwierig umzusetzen. Virtuelle Projekttreffen sind nicht so ergiebig.  

• Feldtage, um die Öffentlichkeit zu informieren, können eventuell nicht durchgeführt wer-
den. 
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Hinsichtlich besonderer bereits absehbarer Risiken bei der Durchführung des Projektes wurde 2020 
auf mehrere Aspekte hingewiesen:  

• Wir müssen damit rechnen, dass der Zeitplan durch die Corona-Situation verzögert werden 
kann. Die Situation ist schwer einschätzbar (evtl. erkranken OG-Mitglieder und fallen dann 
aus). 

• Das Projekt ist in der Schlussphase und wird um drei Monate verlängert, um die ausstehen-
den Punkte noch bearbeiten zu können, da sie für das Projektziel wichtig sind. 

• Es wurden bisher weniger Proben analysiert als geplant. 

2021, im zweiten Corona-Jahr, schien die Situation entspannter zu sein, konkrete Risiken waren 
aus den Antworten nicht mehr ersichtlich: „Wir passen unseren Ausgabenplan während des Durch-
führungszeitraumes an“. „Eine Gefährdung oder Risiken für den Erfolg des Vorhabens sehen wir 
nicht.“ 

7.4 Angaben zur weiteren Zusammenarbeit der OG-Mitglieder nach Abschluss der 
Projekte  

Auskünfte zu einer möglichen weiteren Zusammenarbeit der OG nach Projektende können ver-
ständlicherweise zurzeit nur OG aus den ersten Calls geben. Angaben enthalten die bereits vorlie-
genden Abschlussberichte der Projekte. Daneben hatten die OG aus Call 3 und 4 in der Befragung 
2020/2021 vor Ende der Projektlaufzeit Gelegenheit, eine erste Einschätzung zu geben.  

Angaben in den Abschlussberichten der OG aus Call 1 bis 3 zur weiteren Zusammenarbeit der OG 
nach Projektende 

Beim 3. Call hatten mehrere Antragsteller der EIP-Projekte auf ein bewährtes Grundgerüst ihrer 
alten Gruppenkonstellationen aus den beiden ersten Calls zurückgegriffen. Es wurden neue Vorha-
ben mit neuen Ausrichtungen entwickelt, die Gruppenzusammensetzungen waren entsprechend 
um neue Akteure erweitert worden (Eberhardt, 2018).  

Im Rahmen ihres Abschlussberichtes haben die OG darzulegen, inwieweit es eine weitere Zusam-
menarbeit der OG nach dem Projektende geben könnte (Kapitel 5.3 der Abschlussberichte). Über 
drei Viertel von ihnen (elf der 15 OG) skizzieren künftige Zusammenarbeitsformen (siehe An-
hang 7), wie die vier folgenden Beispiele belegen:  

• Die gegründete Genossenschaft verfolgt das Ziel, einen wirtschaftlichen Betrieb mit den 
entwickelten Produkten aufzunehmen. Die Anschlussfinanzierung ist sichergestellt und die 
weitere Zusammenarbeit der OG-Mitglieder daher bereits vollzogen. (OG Biohuhn) 

• Die Zusammenarbeit von Teilen der Gruppe wird weitergehen. Der vlhf (Verband der Land-
wirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung e. V.) wird versuchen, weitere Lösungen für 
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7.5 Zwischenfazit zu Kapitel 7 

Die Vorgabe der Richtlinie (Nr. 4.2), dass der überwiegende Teil der Mitglieder einer OG aus Hessen 
kommen muss, wird in allen OG eindeutig erfüllt. Die Befragungsergebnisse der OG zeigen, rund 
90 % der befragten Leadpartner sind mit der „Beteiligung landwirtwirtschaftlicher Betriebe/Unter-
nehmen als Praxispartner der OG“ mindestens „zufrieden“. Ebenso viele Befragte sehen die Pra-
xispartner in ihrer OG ausreichend in das Projekt eingebunden.  

Im Hinblick auf die Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis und den späteren Wissenstrans-
fer der Projektergebnisse ist es von Vorteil, dass eine hohe Beteiligung von beratenden Institutio-
nen in den OG besteht. In mehreren OG sind Beratungsunternehmen direktes Mitglied der OG, 
zudem ist der LLH an rund einem Drittel der OG als assoziierter Partner bzw. in neueren Vorhaben 
aus Call 7 als Mitglied beteiligt. Dies erleichtert zumeist die Verbreitung der Ergebnisse in die Pra-
xis. 

Positiv ist im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der OG, dass eine große Mehrheit der Befragten 
die Größe ihrer OG als „genau richtig“ bewertet und bei rund 97 % der Befragten eine sehr hohe 
Zufriedenheit mit dem bisherigen Verlauf/Entwicklungsprozess in ihrer OG zu verzeichnen ist. Au-
ßerdem werden alle abgefragten Aspekte zur Arbeit in der OG durchweg sehr positiv in den vier 
Calls bewertet. 

Für das zweite Corona-Jahr 2021 wurden etwaige Hürden bei der Projektarbeit entspannter be-
wertet als für 2020, konkrete Risiken waren aus den Antworten nicht mehr ersichtlich.  

Für elf der 15 bisher abgeschlossen EIP-Projekte gibt es in deren Abschlussberichten Angaben zu 
künftigen Zusammenarbeitsstrukturen: Zumeist wird die Zusammenarbeit in Zukunft zumindest 
von Teilen der Gruppen weitergehen. In einem Fall wird die weitere Zusammenarbeit von den OG-
Mitgliedern ausdrücklich gewünscht und ist abhängig von einer weiteren Förderung. 

8 Aufgaben und Rolle des Innovationsdienstleisters 

8.1 Allgemeine Aufgaben und Kernaufgaben seit 2019 

Das Institut für Ländliche Strukturforschung aus Frankfurt (IfLS) ist seit Ende 2014 in Hessen als IDL 
für die OG und Kooperationen aktiv und bildet eine wichtige Schnittstelle zwischen Praxis und Ver-
waltung. Die Tätigkeit ist zurzeit (Stand: Februar 2022) maximal bis zum 31.12.2023 befristet. Der 
IDL unterstützt das HMUKLV bei der Umsetzung der Fördermaßnahme EIP, er dient als erste 
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weitergeht. Über Verstetigungs- und Anschlussmöglichkeiten konnten sich auch neue Gruppen 
austauschen. 

Über den Newsletter „Innovation und Zusammenarbeit in Hessen“ wird die Öffentlichkeit regel-
mäßig über aktuelle Entwicklungen und Wichtiges aus den letzten Monaten informiert. Mittler-
weile sind 16 informative Newsletter (Umfang zumeist acht bis zehn Seiten mit diversen Kurzbe-
richten, Tipps und Links) vom IDL verschickt worden (Stand: Juli 2021). Der IDL vernetzt die OG und 
Netzwerke in Hessen und bundesweit im Rahmen des EIP-Netzwerkes.25 Hinzu kommen Kontakt-
pflege und Informationsaustausch mit der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) 
und dem EIP-Agri Service Point.  

8.2 Bewertung der Arbeit des IDL durch die OG 

Im Rahmen der Befragung der 21 OG aus Call 1 und 4 gab es eine geschlossene und zwei offene 
Fragen zur Bewertung der Arbeit des IDL und der Organisationsstrukturen in Hessen 
(siehe Frage 11 bis Frage 13, Anhang 3). Abbildung 7 zeigt zu den sieben dort abgefragten Aspekten 
den Grad der Zufriedenheit der OG-Mitglieder mit ihrem IDL an. 

Zu allen sieben Aspekten zeigen die Säulendiagramme mit 55 bis rund 70 % (nur Stufe 1 „Sehr zu-
frieden“ und 2 „Zufrieden“, ohne Anteil „Kann ich nicht abschätzen“) einen hohen Anteil zufriede-
ner Akteure. Es gibt nur sehr wenig Unzufriedene (jeweils aus derselben OG bis zu drei Befragte 
pro Aspekt). Teilweise haben bis über 60 % der Befragten (überwiegend Mitglieder und selten die 
Leadpartner) angegeben, mangels Kenntnis das Abfrage-Item nicht einschätzen zu können.  

                                                      
25  Ergänzend zum Angebot der Deutschen Vernetzungsstelle (DVS).  
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Abbildung 7:  Bewertung verschiedener Aspekte zum IDL und der Organisationsstruktur 
durch OG aus Call 1 bis 4 

 
Quelle:  Eigene Darstellung; Daten eigene Befragungen der OG 2017/2018 und 2020/2021 in Hessen.  

Die Antworten zeigen, dass normale OG-Mitglieder eher wenig mit der Arbeit des IDL in Berührung 
kommen. Die Mehrheit der Befragten nimmt IfLS in der Funktion des IDL als wertvollen 
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Eine zweite offene Frage (Frage 13) eröffnete die Möglichkeit Anregungen zur Verbesserung der 
Organisationsstrukturen und der Kommunikation zwischen den OG zu geben. Davon wurde 2020 
und 2021 kaum Gebrauch gemacht. Zwei Leadpartner äußerten gegenteilige Ansichten:  

• Leadpartner (2020): Vielleicht könnte man thematisch ähnliche OG mehr Bündeln, damit 
ein besserer Austausch von Ergebnissen und Erfahrungen stattfinden kann. 

• Leadpartner (2020): Eine Kommunikation zwischen hessischen OG war inhaltlich weder 
zielführend noch notwendig; die Kommunikation zwischen themenverwandten OG in 
anderen Bundesländern war ohnehin gegeben. 

• Leadpartner (2021): Eigentlich haben die regelmäßigen Workshops gereicht. Im Moment 
passiert – aufgrund von Corona – auf dieser Ebene leider nichts. 

8.3 Zwischenfazit zu Kapitel 8 

Zunächst ist der gelungene Start der EIP positiv hervorzuheben. Die enge Zusammenarbeit in der 
Projektgruppe IZ und die Ende 2014 etablierten Unterstützungsstrukturen mit IfLS als IDL haben 
erheblich dazu beigetragen, dass Hessen als eines der ersten Bundesländer EIP-Projekte ausge-
wählt und bewilligt hat. In Hessen besteht damit eine relativ lange Erfahrung mit der praktischen 
Umsetzung von EIP.  

Die befragten Akteure der OG nehmen mehrheitlich ihren hessischen IDL, IfLS, als wertvollen Un-
terstützer und hilfreichen Begleiter bei ihren Anliegen und in den verschiedenen Projektphasen 
wahr (bspw. Unterstützung bei der Projektidee, Beratung bei Entwicklung des Aktionsplans, Unter-
stützung nach der Bewilligung). Die jährlichen Workshops liefern wertvolle Hinweise und 
Informationen für die OG. Im Rahmen vom Vernetzungsworkshop Ende 2020 konnten sich OG und 
Kooperationen, die kurz vor dem Abschluss stehen, z. B. über Verstetigungs- und Anschlussmög-
lichkeiten informieren. Wichtiges und ungefähr halbjährig erscheinendes Infomedium des IDL ist 
der Newsletter „Innovation und Zusammenarbeit in Hessen“, darin wird über aktuelle Entwicklun-
gen, Informations- und Vernetzungsveranstaltungen und Wichtiges aus Hessen und dem Bundes-
gebiet berichtet.  

9 Bewertung der Administrativen Umsetzung  

Die Ausgestaltung und Umsetzung der EIP-Förderung in Hessen ist hier in Kapitel 4.1 dargestellt 
und auch in der Zwischenbilanz 2018 zur Umsetzung der EIP-Agri in Hessen (Eberhardt, 2018) be-
richtet worden. Wie für alle neuen Förderangebote typisch, bestand zu Beginn der Förderperiode 
die wesentliche Aufgabenstellung für HMUKLV und Bewilligungsbehörde darin, in Kooperation mit 
den beteiligten Verwaltungseinheiten die verwaltungsseitigen Fördervoraussetzungen für die EIP-
Förderung zu schaffen. Da es sich um ein neues Förderinstrument handelte, konnte nicht auf Er-
fahrungswissen anderer Bundesländer oder Mitgliedstaaten zurückgegriffen werden. Vor diesem 
Hintergrund war der Verwaltungsaufwand der ersten Jahre vergleichsweise hoch. Die EIP-Agri sind 
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wegen ihres originären Förderziels der „Innovationsförderung“ nicht der Regel- oder Standardför-
derung zuzuordnen. Daraus resultiert ein vergleichsweise hoher Aufwand für die öffentliche Hand 
durch ungewohnte Detailfragen zur Einordnung und Abrechnung von Kosten. Im Rahmen der Um-
setzung der Maßnahme EIP-Agri gab es insbesondere im Laufe des Jahres 2016 vorab nicht abseh-
bare beihilferechtliche Fragen und fördertechnische Hemmnisse. Dabei waren zumeist fallbezo-
gene Entscheidungen zu treffen und zu prüfen, unter welche beihilferechtliche Regelung der ein-
zelne Antrag / Ausgabeposten fällt.29 Routineeffekte in der Verwaltungsabwicklung haben sich nach 
und nach eingestellt. Diese blieben jedoch wegen der Heterogenität der Projekte gering, zumal die 
OG auch bei kleinen (Kosten-)Änderungen Änderungsanträge stellen müssen. Auf Verwaltungs-
seite führte dies insbesondere zu Beginn zu einer höheren Fixkostenbelastung.  

9.1 Bewertung des Förderverfahrens durch die Leadpartner  

Die zehn Leadpartner der Vorhaben des 1. und 2. Calls wurden 2017/2018 als erste zu neun Aspek-
ten des Förderverfahrens befragt. Die elf Leadpartner aus Call 3 und 4 hatten 2020 bzw. 2021 eben-
falls die Gelegenheit, diese neun Aspekte zu bewerten (siehe Frage 5 in OG-Befragung 2018 bzw. 
Frage 6 in Befragung 2020 und 2021, Anhang 3). Abbildung 8 fasst zu den abgefragten Aspekten 
(Items) die Ergebnisse der Befragung 2018 und der zwei Befragungen 2020 und 2021 zusammen. 
Sie zeigt zu jedem Aspekt jeweils den Grad der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit an.  

                                                      
29  Fördertechnisch galt es z. B., praktikable Lösungen für die Einreichung von Originalbelegen und Kontoauszügen, Rech-

nung Externer/Dritter an die die OG und eine lange Vorfinanzierung bis zur Auszahlung zu entwickeln.  
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Abbildung 8: Bewertung von neun Aspekten zum Förderverfahren durch die Leadpartner 
2018 und 2020/21 

 
Anzahl 2018 (n) = 10 und Anzahl 2020/21 (n) = 11. 

Quelle:  Eigene Erhebungen: Befragung der OG 2017/2018 in Hessen und Befragung der OG 2020/2021 in Hessen. 
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Die Befragungsergebnisse zeigen, dass sich bei der Umsetzung nach dem 1. und 2. Call Routinege-
winne einstellt haben und die Abläufe kürzer und reibungsloser geworden sind. Die Förderpraxis 
stellt sich für die OG aus dem 3. und 4. Call besser dar. Die ersten Projekte haben nicht allein in HE, 
sondern in allen Bundesländern zumeist erst ab dem dritten Jahr von mehr Klarheit im Rechtsrah-
men profitieren können. Der administrative Aufwand hat im Zeitverlauf abgenommen. Auf Landes-
seite und in den OG haben sich Routinen für die Abwicklung der Projekte entwickelt, wenngleich 
die Befragten den Aufwand noch als hoch empfinden.  

9.2 Bewertung der Arbeit der Bewilligungsstelle durch die Leadpartner 

Die Arbeit des IDL konnte in jeder der drei Befragungen von allen Mitgliedern einer OG bewertet 
werden (siehe Kapitel 8), dabei gab jedoch ein großer Anteil der Befragten an, dass sie den Aspekt 
nicht abschätzen könnten. Erst in der letzten Befragung – d. h. der OG aus Call 4 – bestand nicht 
nur für die Leadpartner, sondern für alle Mitglieder auch die Möglichkeit, die Arbeit der Bewilli-
gungsstelle zu bewerten (siehe Frage 9, Anhang 3). Davon hat jedoch nur die Hälfte der Mitglieder 
(acht von 16) – und zudem nur bei wenigen Aspekten – Gebrauch gemacht. Die Darstellung zur 
Bewertung der Bewilligungsstelle stützt sich daher auf die Antworten der Leadpartner. Abbildung 9 
zeigt zu neun Aspekten an, inwieweit die Leadpartner zufrieden bzw. unzufrieden sind.  
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Abbildung 9:  Bewertung der Arbeit der Bewilligungsstelle durch die Leadpartner  

 
Anzahl (n) = 21 

Quelle:  Eigene Erhebungen: Befragung der OG 2017/2018 in Hessen und Befragung der OG 2020/2021 in Hessen. 

Aus den Befragungsergebnissen leitet sich ein sehr hohes Maß an Zufriedenheit ab. Bei sämtlichen 
abgefragten Aspekten haben fast alle Leadpartner sehr große bis große Zufriedenheit angegeben. 
Nur zweimal ist ein Leadpartner aus Call 1 leicht unzufrieden (Item 4).30 Besonders zufrieden (teil-
weise 85 % „Sehr zufrieden“) sind die Befragten mit den folgenden vier Arbeitsaspekten:  

• Unterstützung ihrer Projektidee, 

• Verlässlichkeit der erhaltenen Aussagen, 

• Beratung im Antragsverfahren und  

• Verfügbarkeit/Erreichbarkeit der Ansprechpersonen. 

                                                      
30  Bei Item 3 „Information über alternative Fördermaßnahmen“ konnte die Hälfte (fünf) der befragten Personen aus Call 1 

und 2 keine Abschätzung vornehmen, weil sie persönlich nicht von Beginn an dabei waren. 
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Auch die „Begleitung ihres Vorhabens nach der Bewilligung“ wird positiv bewertet. In der Befra-
gung konnten außerdem Anregungen zur Arbeit der Bewilligungsstelle gegeben werden (Frage 10). 
Die wenigen Beiträge deuten auf die Zufriedenheit der Leadpartner hin. Es kamen mehrfach noch-
mals Lob (z. B. „Unsere Bewilligungsstelle hat wirklich ein Interesse daran, Projekte für Hessen vor-
wärts zu bringen. Weiter so!“) bzw. Hinweise, die finanzielle Aspekte betrafen:  

• Mögliche finanzielle Risiken der Projektpartner ansprechen und ggf. durch den Projektplan 
abdecken. 

• Die Finanzabwicklung ist viel zu aufwendig (Exceldatei, Prüfung der Belege etc.). 

Erwähnenswert ist noch eine Besonderheit: Die hessische Bewilligungsbehörde RP Gießen hat seit 
2016 einige Arbeitstreffen der für die Umsetzung von EIP-Agri in Deutschland zuständigen Bewilli-
gungsbehörden mit organisiert und mit Beiträgen unterstützt, die sehr gut angenommen wurden. 
Dabei ging es um einen Austausch zur administrativen Umsetzung von EIP-Agri.  

9.3 Weitere wichtige Umsetzungsaspekte 

a) Aktualisierung der Förderrichtlinien 2018 

Die fördertechnische Abwicklung verlangte von der Antragstellung über die Bewilligung und erste 
Kontrollen bis zum ersten Verwendungsnachweis allen Beteiligten mehr als bei anderen Maßnah-
men ab, zumal in den OG viele neue Akteure ohne ELER-Erfahrung beteiligt sind. Aufgrund der 
gewonnenen Erfahrungen wurden im Laufe des Jahres 2018 u. a. die hessischen Richtlinien und 
bestehenden Formulare zur Einreichung von Aktionsplänen überarbeitet und, sofern möglich, ver-
einfacht. Die Veränderungsmöglichkeiten sind im Rahmen der Projektgruppe IZ ausgelotet und dis-
kutiert worden, bspw. ein höheres Mittelvolumen pro Vorhaben und der Einsatz von Pauschalen 
für Personalausgaben. Mit den Änderungen war auch die Hoffnung verbunden, dass eine Abnahme 
bei der abrechnungstechnischen Kompliziertheit die Zahl der interessierten Akteure vergrößert 
(Eberhardt, 2018).  

Mit der offiziellen Veröffentlichung der aktualisierten Richtlinien im Oktober 2018 war ab dem För-
derjahr 2018 die Umsetzung der TM EIP-Agri auf der Grundlage der neugefassten Richtlinien mög-
lich. Die Änderungen betrafen im Wesentlichen folgende wichtige Anpassungen31: 

• Förderung von Personalausgaben künftig nur noch in Form von Pauschalen, differenziert 
nach vier Leistungsgruppen mit jährlicher Aktualisierung der Werte der Leistungsgruppen 
mit dem Ziel der Vereinfachung der Förderumsetzung (Einzelheiten und Bemessung siehe 
Anlagen 1 und 2 der RL-IZ).  

                                                      
31  Die RL-IZ (Stand: 25. September 2018) wurde im Staatsanzeiger für das Land Hessen, Nr. 41, Seite 1163–1172 veröffent-

licht. Diese RL-IZ ist 2020 um den Teil E „Förderung der Digitalisierung in der Landwirtschaft“ erweitert worden (Stand: 
20. Dezember 2020). Sie wurde im Staatsanzeiger für das Land Hessen, Nr. 3, Seite 107–118 am 18.01.2021 veröffent-
licht. 
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9.4 Fragenkomplex zur künftigen Ausgestaltung der EIP-Agri-Förderung in Hessen 

In diesem Abschnitt werden Ergebnisse zu mehreren Fragen aus der Befragung 2021 der fünf OG 
aus dem 4. Call zur künftigen Ausgestaltung von EIP-Agri in Hessen berichtet (Fragen 16 bis 18 in 
Anhang 3). Die Ergebnisse sind dem HMUKLV vorab Ende Juli 2021 übermittelt worden. 

Für die inhaltliche und finanzielle Tätigkeit als hauptverantwortlicher Lead-Partner einer OG (Vor-
habenkoordinator als Mitglied der OG) kommen grundsätzlich Akteure aus fünf Bereichen in Be-
tracht. Die Befragten sollten daher zunächst angeben, für wie geeignet sie diese Akteure als 
Leadpartner einer OG bei EIP-Agri halten (Frage 16). Abbildung 10 zeigt, am besten geeignet sind 
aus Sicht der Befragten „Forschungs- und Versuchseinrichtungen, Hochschulen“ sowie „landwirt-
schaftliche bzw. forstwirtschaftliche Beratungs- und Dienstleistungseinrichtungen“. Der Hinweis 
eines Befragten weist auf die besondere Herausforderung hin: „Die Rolle des Leadpartners scheint 
mir sehr komplex zu sein, sodass jemand ohne ähnliche Erfahrung es eher schwer hat.“ 

Abbildung 10: Einschätzung der Befragten zur Eignung der Akteure als Leadpartner einer 
OG 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Befragung der OG 2021 in Hessen (n = 21).  

Außerdem sollten die befragten OG-Mitglieder angeben, in welchem Zeitabstand künftig in Hessen 
ein Call/Aufruf zu EIP-Agri erfolgen sollte (Frage 17a). Mit deutlicher Mehrheit sprechen sich über 
die Hälfte der Befragten (57 %) – darunter alle Leadpartner – für einen jährlichen Call aus. Dies 
entspricht der bestehenden Regelung in der aktuellen Förderperiode. Danach folgen die 
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9.5 Zwischenfazit zu Kapitel 9 

Der Verwaltungsaufwand der ersten Jahre war vergleichsweise hoch, da die TM EIP-Agri wegen 
ihres originären Förderziels der „Innovationsförderung“ nicht der Regel- oder Standardförderung 
zuzuordnen ist. Daraus resultiert für die öffentliche Hand durch ungewohnte Detailfragen zur Ein-
ordnung und Abrechnung von Kosten ein vergleichsweise hoher Aufwand (Stichwort: Lern- und 
Entwicklungskosten).  

Aus den Befragungsergebnissen zur Arbeit der Bewilligungsstelle (RP Gießen) leitet sich ein sehr 
hohes Maß an Zufriedenheit ab. Zu sämtlichen abgefragten Aspekten lassen die Antworten fast 
aller Leadpartner sehr große bis große Zufriedenheit erkennen. 

Die ersten Erfahrungen bei der Umsetzung führten 2018 zu Anpassungen der Richtlinien. Einige 
Änderungen betrafen auch Kritikpunkte, die die OG in den Befragungen 2018 angeführt hatten.  

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass sich bei der Umsetzung nach dem 1. und 2. Call Routinege-
winne einstellt haben und die Abläufe kürzer und reibungsloser geworden sind. Die Förderpraxis 
stellt sich für die OG aus dem 3. und 4. Call besser dar. Die ersten Projekte haben nicht allein in 
Hessen, sondern in allen Bundesländern erst ab dem dritten Jahr von einem klareren Rechtsrah-
men profitieren können. Der administrative Aufwand hat im Zeitverlauf abgenommen. Auf Landes-
seite und in den OG haben sich Routinen für die Abwicklung der Projekte entwickelt, wenngleich 
die Befragten den Aufwand noch als hoch empfinden.  

Die Fördermöglichkeiten über EIP-Agri wurden allgemein als positiv bzw. gut bewertet. Der Auf-
wand für die Antragstellung wird unterschiedlich angegeben („überschaubar“ bzw. „aufwendig“). 
Kritisiert wird zumeist der administrative Aufwand, dazu benannte Beispiele bzw. Hemmnisse sind 
bspw. Handhabung der Umsatzsteuer, nicht förderfähige Kosten und die vorgegebenen Lohnan-
sätze für die verschiedenen Gruppen der Mitarbeitenden. 

Im Hinblick auf die künftige Ausgestaltung der EIP-Agri Förderung in Hessen erbrachte die 
Befragung der OG folgende Ergebnisse: Zunächst zeigen die Antworten, dass generell die Förde-
rung der EIP-Agri auch in der nächsten Förderperiode gewünscht wird und der Wunsch nach (wei-
terer) „Vereinfachung“ und weniger bürokratischem Aufwand besteht. Als Leadpartner am besten 
geeignet sind aus Sicht der Befragten „Forschungs- und Versuchseinrichtungen, Hochschulen“ so-
wie „landwirtschaftliche bzw. forstwirtschaftliche Beratungs- und Dienstleistungseinrichtungen“. 
Die Befragten wünschen mit deutlicher Mehrheit (wie bisher) einen jährlichen Call, über die Hälfte 
der Befragten wünscht dafür jedoch „keine thematischen Vorgaben“. Themenvorschläge der 
Befragten ließen sich im wesentlichen drei Oberthemen zuordnen: 1. Klimawandel, 2. Umwelt- und 
Pflanzenschutz, Nachhhaltigkeit sowie 3. regionale Vermarktung und Verarbeitung, kleine 
Unternehmen.  
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10 Netzwerkbildung auf nationaler und europäischer Ebene 

10.1 Angebote der Deutschen Vernetzungsstelle für Ländliche Räume (DVS) 

Die Deutsche Vernetzungsstelle für Ländliche Räume (DVS) ist die nationale Vernetzungsstelle für 
die EIP-Agri. Laut Homepage begleitet die DVS auf Bundesebene die Aktivitäten in den Bundeslän-
dern, indem sie über die EIP-Agri informiert und Veranstaltungen zu Themen mit Relevanz für In-
novationen im Agrarbereich anbietet. Auf europäischer Ebene übernimmt der EIP-Agri Service 
Point eine vergleichbare Funktion. Damit tragen beide Institutionen zum Wissenstransfer von der 
lokalen auf die nationale und/oder europäische Ebene bei. Neben fortlaufender Internetpräsenz 
mit Überblicken über alle Bundesländer33 und regelmäßigen Informationen34 bietet die DVS fol-
gende Veranstaltungsformate zum Erfahrungsaustausch an:  

• Bundesweite Workshops für die Innovationsdienstleister der Bundesländer 

• Thematische Workshops und bundesweite Vernetzungstreffen für OG  

• Tagungen für Länderverwaltungen, OG und Fachöffentlichkeit 

Die Zwischenbilanz 2018 zur Umsetzung der EIP-Agri in Hessen gibt bereits einen Überblick zu den 
ersten Veranstaltungen bis 2018 (Eberhardt, 2018).  

Die in der Regel zweimal jährlich stattfindenden EIP-Workshops für Innovationsdienstleister fan-
den ab 2015 roulierend in den Bundesländern statt und bieten seither den IDL die Möglichkeit zu 
Austausch, Vernetzung und Fortbildung. Gleichzeitig können sich Teilnehmende über EIP-Projekte 
des gastgebenden Bundeslandes vor Ort informieren. Der 12. IDL-Workshop fand im Dezember 
2020 im Online-Format statt. Themenschwerpunkt waren auch im Hinblick auf künftige Aufgaben 
von IDL Aufbau, Stärkung und Verstetigung von Innovationsnetzwerken. 2021 folgten vier weitere 
Workshops für IDL bspw. zu den Themen Zuwendungsrecht, AKIS und Wissenstransfer sowie Rück-
blick/Ausblick EIP.  

Tabelle 14 zeigt zu den vier restlichen Formaten jeweils die Anzahl der durchgeführten Veranstal-
tungen, die Gesamtzahl der Teilnehmenden und die Anzahl der OG-Mitglieder aus Hessen.   

                                                      
33  Website der DVS: www.netzwerk-laendlicher-raum.de  
34  Newsletter „landaktuell“ der DVS (www.landaktuell.de) und Zeitschrift „LandInForm“ (www.land-inform.de).  

http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/
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themenfeldbezogene Format wurde entwickelt, um themenzentriert einen überwiegend deutsch-
sprachigen Austausch zu organisieren. Wichtiger Bestandteil ist dabei der Besuch von EIP-Projek-
ten vor Ort. Die DVS veranstaltete 2018 bis 2019 sieben dieser Workshops zu folgenden Themen 
(siehe Tabelle 14): Geflügel, Schweinegesundheit, Precision Farming, Nachhaltige Bewässerung, Ei-
weißpflanzen, Geflügelhaltung sowie Nachhaltiger Backweizen. Dieses Format stößt auf positive 
Resonanz und hatte zumeist rund 30 bis 40 Teilnehmende aus dem Bundesgebiet. Eine ähnliche 
thematische Bündelung von EIP-Projekten verfolgt auch der EIP-Agri Service Point mit seinem Ver-
anstaltungskonzept auf europäischer Ebene.  

Ende Oktober 2021 fand der letzte thematische Workshop zum (seltenen) Thema „Bodensensorik“ 
statt. Für Mai 2022 ist in Anlehnung an die hessische OG „Soziale Landwirtschaft“ zu diesem Thema 
der nächste Themenworkshop in Marburg geplant.  

Auf der letzten „innovate! Konferenz“ in Osnabrück im November 2021 haben fünf OG aus Hessen, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Kurzfilme über ihre Projekte für den zu vergebenden „EIP 
Germany Video Award“ eingereicht, den die DVS bei der Konferenz vergeben hat (Göbel, 2021). 
Das Video der OG HessenStern (Leadpartner Hochschule Geisenheim) erreichte den 3. Platz.  

10.2 Angebote des EIP-Agri Service Point 

Veranstaltungen bzw. Workshops des EIP-Agri Service Point finden in wechselnden Mitgliedslän-
dern statt. Sie richten sich in der Regel an Vertreter:innen von Ministerien, nachgeordneten Be-
hörden, Agrar-Institutionen und IDL. Der EIP-Agri Service Point unterstützt bzw. begleitet auch die 
Expertengruppen (EIP-Agri focus groups), die sich zu bestimmten Themen für eine begrenzte Zeit 
bilden. Anfang 2022 waren über 40 Gruppen mit zumeist dreijähriger Laufzeit gelistet, davon 35 
bereits abgeschlossen. Die restlichen sechs Gruppen enden voraussichtlich im Jahr 2022.35 Zu den 
Themenbereichen „Tierhaltungssysteme“ und „Ökologische Ansätze“ gibt es die meisten Gruppen 
(neun bzw. acht).  

Den monatlich vom EIP-Agri Service Point herausgegebenen „Newsletter on Agriculture & Innova-
tion“ kann jede OG auf Wunsch abonnieren. Dort wird u. a. über interessante Projekte in anderen 
EU-Ländern, über Neues zu Horizon 2020, thematische Netzwerke, erfolgreiche Vorhaben und die 
durchgeführten Veranstaltungen informiert. Neben dem hohen Zeitaufwand für die Teilnahme an 
diesen europäischen Veranstaltungen (zumeist drei Tage inkl. An- und Abreise) stellen Sprachbar-
rieren und Reisekosten für viele Interessierte insbesondere aus der Praxis ein Hemmnis dar.  

                                                      
35  https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks  

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks
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10.3 Zwischenfazit zu Kapitel 10 

Die DVS unterstützt auf Bundesebene die Aktivitäten in den Bundesländern, sie informiert über 
EIP-Agri und bietet unterschiedliche Veranstaltungsformate zu Themen mit Relevanz für Innovati-
onen im Agrarbereich und zum Erfahrungsaustausch für OG, IDL, Länderverwaltungen und Fachöf-
fentlichkeit an. Zum Wissenstransfer von der lokalen auf die nationale und/oder europäische 
Ebene dienen daneben die Onlineangebote mit Überblicken über alle Bundesländer und regelmä-
ßigen Informationen. Auf europäischer Ebene übernimmt der EIP-Agri Service Point eine vergleich-
bare Funktion. Nach Beendigung der Projekte werden die Ergebnisse im EIP-Netzwerk auf Bundes- 
und EU-Ebene veröffentlicht. Teilweise sind die Abschlussergebnisse auch auf der Homepage der 
jeweils beteiligten Hochschulen bzw. des HMUKLV zu finden. 

Die Teilnahme von Vertreter:innen aus Hessen an den nationalen Veranstaltungen der DVS kon-
zentriert sich, wie auch die Teilnahme von OG anderer Bundesländer, zumeist auf die Leadpartner, 
den IDL und Vertreter:innen der Verwaltung. Unter den Praktiker:innen ist das Interesse an den 
Veranstaltungen vergleichsweise gering, da bei der Breite der Themen und vorgestellten Projekten 
nur ein vergleichsweise geringer Anteil der Veranstaltungszeit einen konkreten Bezug zum eigenen 
Betrieb und seinen Produktionsschwerpunkten aufweist. Zudem kann unterstellt werden, dass die 
Praktiker:innen stark ergebnisorientiert sind und nur kurze Zeit im Betriebsalltag fehlen können. 
Thematische Workshops scheinen am ehesten geeignet, insbesondere wenn sie mit wenig Zeitauf-
wand erreichbar sind.  

Infolge der Corona-Pandemie fanden 2020 und 2021 auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene überwie-
gend Online-Veranstaltungen statt. Dazu ist anzumerken, dass Online-Veranstaltungen das persön-
liche Netzwerken in Präsenz und nachhaltige Eindrücke vom Vor-Ort-Geschehen nicht ersetzen 
können. Sie bieten aber die Möglichkeit, ein größeres Publikum zu erreichen und können gegen-
über Präsenzveranstaltungen zu einer großen Zeitersparnis führen (keine An- und Abreise).  

11 Beantwortung der Bewertungsfragen 1 und 2 

Für die EIP-Projektförderung bilden die eingangs in Kapitel 2 dargestellten Bewertungsfragen 1 und 
2 die Grundlage. In diesem Kapitel 11 wird der Beitrag des EIP-Agri zur Beantwortung der Bewer-
tungsfragen 1 (SPB 1A) und 2 (SPB 1B) dargestellt, der im Wesentlichen aus diesem Bericht hervor-
geht.36 

                                                      
36  Dieses Kapitel 11 zur Beantwortung der zwei Bewertungsfragen basiert auf den vorangegangenen Kapiteln im hier vor-

liegenden Bericht (5-Länder-Evaluation 6/2022).  
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11.1 Beantwortung der Bewertungsfrage 1 zum SPB 1A 

Frage 1: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des EPLR die Innovation, 
die Zusammenarbeit und der Aufbau der Wissensbasis in ländlichen Gebieten gefördert? 

Übergeordnetes Ziel der EIP-Agri Projektförderung ist die langfristige Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Land- und Ernährungswirtschaft unter Beachtung der spezifischen Herausforderun-
gen der Landwirtschaft in Hessen. Entsprechend erfolgt eine prioritäre Zuordnung der EIP-Projekt-
förderung zum SPB 2A (Verbesserung der Wirtschaftsleistung). Die Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit durch die EIP-Förderung soll durch „Innovation, Zusammenarbeit und Vernetzung“ erreicht 
werden. Ein Schwerpunkt ist gemäß dem Grundsatz des SPB 1A die Innovation, der zweite die Bil-
dung von Netzwerken (SPB 1B). 

Inanspruchnahme 

Für EIP-Agri waren bei Programmstart rund 4 Mio. Euro öffentliche Mittel vorgesehen. Das Budget 
wurde mit Änderungsanträgen zum EPLR durch Umschichtungen und zusätzliche Top-up-Mittel auf 
rund 12 Mio. Euro aufgestockt. Die Inanspruchnahme der TM 16.1 EIP-Agri ist damit höher als zu-
nächst geplant, die Inanspruchnahme entspricht nach der Erhöhung und den Bewilligungen zum 
7. Call den erhöhten Planwerten. Insgesamt 34 Operationelle Gruppen (OG) wurden im Rahmen 
von Call 1 bis 7 zur Umsetzung der EIP-Agri bewilligt. Davon sind bisher 15 Vorhaben aus Call 1 bis 
3 abgeschlossen (Stand: März 2022). Anfang 2022 erhielten im Rahmen des letzten Calls (7. Call) 
die letzten drei OG ihren Bewilligungsbescheid für diese Förderperiode. Ihre geplante Laufzeit er-
streckt sich bis Juni 2025. Die Projektlaufzeit der 34 OG beträgt zumeist drei Jahre, selten bis zu 
fünf Jahre. 

Beitrag der TM 16.1 EIP-Agri zu Innovation 

Innovative Ansätze können gemäß EPLR in Hessen Innovationen sein, die ein neues Produkt, eine 
neuartige Anwendung / ein neues Verfahren, eine neuartige Leistung bzw. Dienstleistung, einen 
neuartigen Produktionsprozess bzw. neuartige Organisationsformen/-abläufe zum Ziel haben 
(HMUKLV, 2015). Im Sinne der „Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung Innovation und Zu-
sammenarbeit“ (RL-IZ) sind damit alle Formen von Innovation (Produktion- und Prozessinnovation, 
Organisationsinnovation, soziale Innovation) gemeint. Der Innovationsbegriff ist damit weit ge-
fasst. Die Innovation muss mithin kein völlig neues Produkt bzw. keinen völlig neuen Prozess her-
vorbringen, sondern kann in der Modifizierung eines vorhandenen bestehen. 

Alle 34 Projekte fokussieren auf Prozess- bzw. Verfahrensinnovation. Zwei Projekte stellen eine 
Ausnahme dar, weil sie eine Kombination aus Produktinnovation und Prozess-/Verfahrensinno-
vation beinhalten. Die beiden Innovationsformen „organisatorische Innovationen“ und „soziale In-
novationen“ gehören nicht dem Förderfeld an. Kein EIP-Projekt ist auf die Patentierung einer Inno-
vation ausgerichtet. 
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Dissertationen. Nach Abschluss der Projekte wurden die (End-)Ergebnisse der Öffentlichkeit zu-
meist in Vorträgen auf Fachtagungen, in Publikationen, auf Messen, auf Feldtagen mit Landwirten 
und Beratungskräften und/oder auf internen und öffentlichen Veranstaltungen der OG vorgestellt. 
Einige OG nutzen auch die Homepage beteiligter Forschungseinrichtungen und Leadpartner. Teil-
weise existieren auch Broschüren oder Kurzfilme zu den Projekten mit wesentlichen Ergebnissen 
und Empfehlungen für die landwirtschaftliche Praxis.  

Die Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass die gewählten Disseminationsformate eine breite, an 
verschiedene Zielgruppen gerichtete Ergebnisverwertung der Projektergebnisse verfolgen. Dazu 
tragen wesentlich bei: das Publikationsgebot der EIP-Projekte, die aktive Unterstützung der OG 
durch den Innovationsdienstleister und als zentrales Informationsmedium die Homepages zu EIP-
Agri (z. B. der DVS und des HMUKLV). Gleiches gilt für die Disseminationsformate der Wissen-
schafts-/Forschungseinrichtungen und landwirtschaftlichen Beratungsinstitutionen.  

Die hohe Beteiligung von beratenden Institutionen in den Projekten spielt nicht nur im Hinblick auf 
die Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis eine wichtige Rolle, sondern auch für den an-
schließenden Wissenstransfer in die Praxis. Da in mehreren OG Beratungsunternehmen bzw. der 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) als Mitglied / assoziierter Partner beteiligt sind, werden 
Projektergebnisse vermutlich zeitnah in die Beratung von Betrieben einfließen können. 

Hilfreiche Erkenntnisse für zukünftige Zusammenarbeitsprozesse geben die OG über die „Erfolgs-
faktoren und Tipps für neue Gruppen“ in den „projektspezifischen Merkblättern für die Praxis“ 
weiter. 

Rund die Hälfte EIP-Projekte befindet sich Anfang 2022 noch in der Umsetzung; eine abschließende 
Beurteilung des EIP-Agri auf Innovation wird erst zur Ex-post-Bewertung möglich sein.  

11.2 Beantwortung der Bewertungsfrage 2 zum SPB 1B 

Frage 2: In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des EPLR die Verbindung 
zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung und Forstwirtschaft sowie Forschung und In-
novation, unter anderem mit Blick auf ein besseres Umweltmanagement und eine bessere Umwelt-
leistung, gefördert? 

Zentrales Element der Fördermaßnahme EIP-Agri ist die Unterstützung der Zusammenarbeit un-
terschiedlicher Akteure, um damit neue Impulse, insbesondere im Bereich der Wettbewerbsfähig-
keit der Landwirtschaft, zu generieren. Die Kriterien zur Beantwortung der Bewertungsfrage fokus-
sieren zum einen auf die Art und ggf. Gestaltung der Zusammenarbeit und die Qualität der vom 
Land etablierten Unterstützungsstrukturen, und zum anderen auf den Mehrwert, der durch die 
geförderten OG entstanden ist.  
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von Vermeidungsstrategien berücksichtigt die Komplexität der handwerklichen Käseher-
stellung. Deren Innovationsgehalt führt zu deutlichem Fortschritt für die Praxis und trägt 
zur wirtschaftlichen Verbesserung der Hofkäsereien bei. Die benutzerfreundliche Käsefeh-
lerdatenbank ist auf PCs sowie auf Tablets und Smartphones nutzbar. 

Die Förderung trägt mit großer Sicherheit durch die Zusammensetzung und Zusammenarbeit in 
den OG dazu bei, dass sich die (problemorientierte) Wissensbasis der Akteure verbreitert. Weitere 
Aussagen sind hierzu erst nach Abschluss der letzten Vorhaben, voraussichtlich im Jahr 2025, mög-
lich.  

12 Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht stützt sich im Wesentlichen auf eigene schriftliche Erhebungen bei den 21 
Operationellen Gruppen (OG) aus Call 1 bis 4, die von 2017 bis 2021 während der Laufzeit ihrer 
Projekte stattfanden. Wichtige Bestandteile der Dokumentenanalyse waren insbesondere die Er-
gebnisse des Rankings der Projektanträge des 1. bis 7. Calls, die Projektskizzen und Aktionspläne 
der OG und die bereits vorliegenden Veröffentlichungen der abgeschlossen Projekte zu EIP-Agri 
(15 Endberichte und Merkblätter für die Praxis von Projekten aus dem 1. bis 3. Call). Außerdem 
standen die Förderdaten zu den bewilligten Projekten zur Verfügung.  

Nachfolgend werden Aspekte zur administrativen Umsetzung von EIP-Agri in Hessen und der Be-
wertung durch die befragten OG, zur Zusammenarbeit der OG während der Corona-Pandemie, ei-
nige Bewertungsaspekte/Ergebnisse zu abgeschlossenen EIP-Projekten und Befragungsergebnisse 
zur künftigen Ausgestaltung von EIP-Agri zusammengefasst37. Abschließend folgen Empfehlungen. 

Administrative Umsetzung der EIP-Förderung und deren Bewertung38  

Die EIP-Agri ist wegen ihres besonderen Förderziels, nämlich der Initiierung von Innovation im Rah-
men von praxisnahen Projekten, nicht der Regel- oder Standardförderung zuzuordnen und folglich 
mit vergleichsweise höherem Aufwand für die öffentliche Verwaltung verbunden. Auch aufseiten 
der antragstellenden OG wird der administrative Aufwand für die Projektabwicklung als hoch be-
wertet. Der Verwaltungsaufwand wird oftmals unterschätzt.  

Bei Antragstellung ist die Erstellung der Kostenpläne, insbesondere vor dem Hintergrund der Pla-
nungsunsicherheit, die Innovationsprojekten innewohnt, eine besondere Herausforderung für die 
Leadpartner. Als sehr aufwendig und auch unangemessen im Vergleich zu anderen Förderprogram-
men werden z. B. die detailliert zu führenden Stundenzettel für geleistete Tätigkeiten der 

                                                      
37  Eine ausführliche Beantwortung der zwei Bewertungsfragen zum SPB 1A (Fokus auf Innovation) und SPB1B (Fokus auf 

Schwerpunkt Bildung von Netzwerken) erfolgt in diesem Bericht ausführlich im Abschnitt 11. 
38  Die hier aufgeführten Punkte zur administrativen Umsetzung waren bereits vorab im November 2021 an HMUKLV im 

Teilbericht „Verwaltungsaspekte“ dargestellt und berichtet worden.  
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